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1.
 Die Technische Kommission (T.K.)

1.1. 
Zusammensetzung der Technischen Kommission

1.1.1.
Die Technische Kommission (T.K.) setzt sich lt. derzeit gültiger ÖKB-Statuten zusammen aus den vom Vorstand bestellten Geschäftsführern, dem(n) Bundestrainer(n), den Technischen Geschäftsführern der Landesverbände (ihren Stellvertretern), einem vom Vorstand delegierten fachkundigen Vorstandsmitglied und dem Leiter der Medizinischen Kommission (z. Zt. Koopt.). 

1.1.2. Aktive Nationalteam-Sportler dürfen nicht Mitglied der T.K.  sein 

1.1.3. Die Vertreter der Landesverbände müssen mindestens Staatlich geprüfte Lehrwarte sein.

1.2. 
Aufgaben der Technischen Kommission

Die T.K. entscheidet und beschließt unter Beachtung der bestehenden Vorschriften und Richtlinien des ÖKB  und seiner internationalen Verbände sowie unter Einhaltung der ÖKB-Statuten in allen sportspezifischen Angelegenheiten und ist in sportlich-fachlicher Hinsicht autonom. Die LV sind von ihren Vertretern über die gefassten Beschlüsse unmittelbar nach der Sitzung zu informieren.

1.3. 
Einberufung, Sitzungen, Beschlüsse

1.3.1. Den Vorsitz der T.K. führt der Technische Geschäftsführer.  

1.3.2. Die T.K. ist beschlußfähig, wenn  mindestens 2/3  ihrer Mitglieder anwesend sind und fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.
1.3.3.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der stimmberechtigte Vorsitzende. 
1.3.4.
Die Einberufung der T.K. hat über Verlangen von mindestens 5 Kommissionsmitgliedern oder über Verlangen des Vorsitzenden zu erfolgen. 

1.3.5. Über die Sitzungen sind fortlaufend zu nummerierende Protokolle zu führen; bei den einzelnen Beschlüssen ist das Abstimmungsergebnis anzugeben. 

1.3.6. Bei dringenden Angelegenheiten dürfen die Beschlüsse via Telefon-Rundruf des Vorsitzenden gefasst werden (Beschluß vom 27.3.93). 

1.4. 
Mitglieder der Technischen Kommission (Stand 01. Jänner 2000)

	Technischer Geschäftsführer. 

Geschäftsführer / Trainerausbildung:

Geschäftsführer / Kampfrichterwesen: 

Vertreter des Vorstandes:

Bundestrainer / Kumite:

Medizinische Kommission:
	Hr. Erhard Kellner

Hr. Hofrat Dkfm. Gustav Ulreich 

Hr. Peter Seewald 

Hr. Vizepräsident Helmut Jarosch / Hr. Hans Reifberger

Hr. Gerhard Jedliczka

Hr. Vizepräsident Dr. Thomas Hausner

	LV Burgenland: 
	Hr. Dietmar Hödl

	LV Kärnten: 
	Hr. Dr. Günther Tonn / Hr. Joachim Stöfan

	LV Niederösterreich: 
	Hr. Alois Wiesböck / Fr. Marianne Kellner 

	LV Salzburg: 
	Hr. Ing. Thomas Schwab / Hr. Manfred Holzer

	LV Steiermark: 
	Hr. Gernot Riedl  / Hr. Josef  Maier

	LV Oberösterreich: 
	Hr. Rudolf Rammer / Hr. Franz Katzlberger

	LV Vorarlberg: 
	Hr. Alfred Ziesig / Hr. Harald Ellensohn

	LV Wien: 
	Hr. Alfred Mikulka




1.5. 
Tätigkeitsbereich der Technischen Kommission

Der Tätigkeitsbereich der Technischen umfaßt u.a.:

1.5.1. Erarbeitung und Aktualisierung einer einheitlichen und für alle Prüfungen in Österreich geltenden Prüfungsordnung für die Kyu- und Dan-Prüfungen.

1.5.2. Die Erarbeitung und Aktualisierung einer einheitlichen und für ganz Österreich geltenden 

Wettkampfordnung für die Organisation und Durchführung nationaler Wettkämpfe aller Art.

1.5.3. Die Erarbeitung eines Veranstaltungskalenders
1.5.4. Die Erarbeitung und Aktualisierung von Richtlinien für die Ausstellung, Aktualisierung, Verlängerung 

und Einbeziehung von Lehrwarte-, Trainer- und Prüferlizenzen.
1.5.5. Die Erarbeitung und Aktualisierung von Richtlinien für einen Vereinswechsel.
1.5.6. Die Aktualisierung des Technischen Handbuches. 

1.5.7. Erstellung der Nationalkader
2.
 Meisterschaften - Wettkämpfe - Aktivitäten

2.1.
 Meisterschaften und sonstige Wettkämpfe

2.1.1.
Der Österreichische Karatebund veranstaltet:

2.1.1.1. Internationale Österreichische Meisterschaften (Austrian Open Championships)

2.1.1.2. Österreichische Staatsmeisterschaften (Senioren) 

2.1.1.3. Österreichische Meisterschaften für Jugend (Kadetten) und Junioren 

2.1.1.4. Österreichische Meisterschaften für Nachwuchs (Schüler und Kinder)

2.1.2.
Der Österreichische Karatebund beschickt :

(Nationalteam Kata u. Kumite, Damen u. Herren, Senioren, Junioren, Kadetten)

2.1.2.1. Weltmeisterschaften (W.K.F.)

2.1.2.2. Europameisterschaften (E.K.F.)

2.1.2.3. Stilrichtungs-Weltmeisterschaften (W.S.K.A.)

2.1.2.4. Stilrichtungs-Europameisterschaften (E.S.K.A. / E.G.K.F.)

2.1.2.5. Internationale Turniere

2.2.
Sonstige Veranstaltungen

2.2.1. Nationalteam-Training

2.2.2. Lehrgänge für Anschluss- und Nachwuchskader

2.2.3. ÖKB-Sommercamp

2.2.4. Länderkämpfe

2.2.5. Lehrwarte- und Trainerkurse

2.2.6. Fortbildung für Übungsleiter, Lehrwarte, Trainer und Prüfer

2.2.7. Aus- und Fortbildung für Kampfrichter

2.2.8. Kyu- und Dan-Prüfungen

3.
 Allgemeine Wettkampfbestimmungen

3.1.
Startberechtigung

3.1.1. Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften sowie bei den Österreichischen Meisterschaften 

der Junioren dürfen in den Einzelbewerben ausschließlich Österreichische Staatsbürger starten, die

nachweislich unmittelbar vor dieser Meisterschaft  mindestens 3 Jahre ununterbrochen ihren Hauptwohn-sitz in Österreich haben (Meldezettel), seit mindestens 6 Monaten bei einem ÖKB-Mitgliedsverein gemeldet sind (ÖKB-Ausweis + aktuelle Jahresmarke) und das Alters- und Graduierungslimit erfüllen.

3.1.2. Doppelmitgliedschaft (ÖKB-Ausweis bei zwei oder mehreren ÖKB-Vereinen) ist verboten. 

Siehe auch:  Abschnitt 10:  Übertrittsbestimmungen bei Vereinswechsel
3.1.3.
In den Teambewerben muß die Mehrheit der Starter Österreichischer Staatsbürger sein.  

(
D.h. im Kata-Team-Bewerb und in den Kumite-Team-Bewerben der Damen- und Herren- Bundesliga darf pro Mannschaft 1 Ausländer/in starten.

Diese Ausländer/innen müssen ihren Hauptwohnsitz nachweislich (Meldezettel) unmittelbar vor dieser Meisterschaft mindestens 6 Monate in Österreich haben und 6 Monate bei einem ÖKB-Mitglieds-verein gemeldet sein (ÖKB-Ausweis).

3.1.4.
In den Kadetten-, Schüler- und Kinderklassen dürfen Karatesportler, die keine Österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, starten, sofern sie nachweislich unmittelbar vor diesen Österreichischen Meisterschaften mindestens 3 Jahre ununterbrochen ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben (Meldezettel), seit mindestens 6 Monaten bei einem ÖKB-Verein gemeldet sind und das Alters- bzw. Graduierungslimit erfüllen.

3.2. 
Auslosung und Abwaage

3.2.1. Die Auslosung erfolgt vor der Abwaage. Ein Kämpfer mit Über- oder Untergewicht wird gestrichen und darf  nicht in der nächsthöheren oder nächstniederen Gewichtsklasse sondern nur in der Allkategorie  starten.

3.2.2 Die Abwaage muß am Wettkampftag vor den Ausscheidungskämpfen der jeweiligen Gewichtsklassen abgewickelt werden.

3.2.3. Die Möglichkeit der Abwaage besteht innerhalb der in der Ausschreibung festgesetzten Zeit.

3.2.4. Die (geeichte) Waage muß den Wettkämpfern bereits eine Stunde vor der Abwaage zur Verfügung stehen.


3.3.
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

3.3.1. Teilnehmer an Kata- und Kumite-Bewerben, die das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorlege. (( ÖKB-Ausweis)

Ohne diese Erklärung ist ein Start nicht möglich. 

3.3.2. Der offizielle Vereinsvertreter haftet für die Richtigkeit dieser Bestätigung.


3.4. 
Veranstalterhaftung

3.4.1.
Der ÖKB, der austragende Landesverband, der durchführende Verein und die mit Organisation, Austragung und Durchführung beauftragten Personen übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Schäden und Verletzungen, die durch diese Meisterschaft entstehen.

3.4.2. Es wird daher empfohlen, eine entsprechende Versicherung abzuschließen.

3.5. 
Weisungsrecht der Wettkampfleitung


Alle Teilnehmer (insbesondere Sportler, Coaches und Funktionäre) sind verpflichtet, den Weisungen des Organisationskomitees und der Kampfrichter unbedingt Folge zu leisten.

3.6. 
Siegerehrung

Jeder Wettkämpfer hat bei der Siegerehrung im Karate-Gi oder im Vereins-Trainingsanzug anzutreten.

3.7. 
Coaches / Betreuer

An der Kampffläche darf jeweils nur 1 Coach / Betreuer  pro Verein agieren.
Sonderregelung: Maximal 3 Coaches bei der Österreichische Nachwuchsmeisterschaft (Kinder / Schüler).

Der Coach / Betreuer  muss zu jeder Zeit während des Wettkampfes einen Trainingsanzug tragen und ein entsprechendes Kennzeichen, aus dem seine Funktion ersichtlich ist,  mit sich führen.(Artikel 2/C der ÖKB-Wettkampfregeln)

3.8. 
Mindestteilnehmerzahlen

3.8.1. Mindestens 3 Teilnehmer/innen pro Einzelbewerb (BSO-Regel)

Sonderregelung: ÖM für Junioren u. Kadetten: Mindestens 3 Teilnehmer pro Bewerb.

Bei weniger als 5 Kumite-Startern einer Klasse kämpft jeder gegen jeden, und der 3. Platz wird ausgekämpft.

3.8.2.
Mindestens 3 Teams pro Teambewerb
3.8.3.
Wenn in einem Kumite-Bewerb eine Gewichtsklasse wegen zu geringer Teilnehmerzahl ausfällt, 

werden die betroffenen Sportler/innen in die nächsthöhere Gewichtsklasse gelost.
3.8.4.
Wenn sich bei Nennungsschluß herausstellt, daß ein Bewerb (Kumite und/oder Kata) wegen zu
geringer Teilnehmerzahl  (Bsp.: Teams; Kumite Herren +80 kg; Kumite Damen +60 kg) nicht ausgetragen wird, müssen jene Vereine, die für diesen Bewerb Teilnehmer gemeldet haben, 

mindestens 1 Woche vor der Veranstaltung vom Veranstalter über diese Absage informiert werden.

3.8.5. Der 1. und 2. der Vorjahres-Staatsmeisterschaft  (Kumite) werden in verschiedene Pools gesetzt.
3.8.6.
Die am Wettkampfort anwesenden Mitglieder der Technischen Kommission sind - wenn erforderlich - ermächtigt, Sonderregelungen zu treffen.

3.9. 
Kumite-Bewerbe: System Montreal

3.9.1.
Die Kumite-Bewerbe werden nach dem System "Montreal" durchgeführt.
3.9.1.1.
In 2 Pools werden die Sieger ermittelt, die im Finale gegeneinander um den Sieg kämpfen.
3.9.1.2.
Trostrunde:  Alle, die gegen den Sieger ihres Pools verloren haben, kämpfen innerhalb ihres Pools 

in der "Trostrunde" um Platz 3. 
Daraus ergeben sich 2 dritte Plätze.

3.10. 
Kata-Bewerbe

3.10.1
Einzel-Bewerbe:

3.10.1.1. Bei mehr als 16 Startern werden die Kata-Bewerbe in 3 Runden ausgetragen: 

Die besten 16 Starter steigen in die 2. Runde auf, die besten 8 Starter der 2. Runde steigen in die Finalrunde auf. 

3.10.1.2. Bei weniger als 16 Startern wird ein Zwei-Runden-Bewerb durchgeführt. Die besten 8 Starter der Vorrunde steigen in die Finalrunde auf.

3.10.1.3. Bei 8 und weniger Startern entfallen die Vorrunden.

3.10.1.4. Jede Runde wird einzeln bewertet. Die Vorrundenpunkte dürfen im Finale nicht dazugezählt werden.

3.10.2
Team-Bewerbe:
3.10.2.1.
Bei 8 und mehr Mannschaften starten im Finale die 6 besten Teams der Ausscheidungsrunde.

Bei weniger als 8 Mannschaften wird nur die Finalrunde ausgetragen.

3.10.2.2. Jeder Verein darf an einunddemselben Team-Bewerb (Kata und/oder Kumite) mit mehreren

Mannschaften starten, sofern in diesem Bewerb mindestens 2 Vereine  teilnehmen.

3.10.2.3. Die Teilnehmer an Team-Bewerben müssen namentlich gemeldet werden: Stellt ein Verein bei einer ÖKB-Meisterschaft in einer Sparte mehrere Teams, muss die personelle Zusammensetzung  der einzelnen Teams aus der Nennungsliste klar ersichtlich sein.

3.10.2.4. Teilnehmer/innen an Nachwuchs-ÖM  bzw.  ÖM der Jugend und Junioren dürfen pro Sparte grundsätzlich nur in 1 Team starten. Ein Verstoß gegen diese Regel zieht die Disqualifikation 

der betreffenden Teams nach sich.


3.10.3.
Kata-Wahl

3.10.3.1.
In beiden Ausscheidungsrunden müssen die vorgeführten Kata aus der offiziellen Pflicht-Kata-Liste (Shitei-Kata) des ÖKB gewählt werden (siehe Punkt 4.5.)

3.10.3.2.
Um eine sinnvolle und kontinuierliche Entwicklung zu gewährleisten, ist für die Finalrunde in den Schüler- und Kinderklassen die Auswahlmöglichkeit an Kata eingegrenzt (siehe Punkt 4.6.)

3.10.3.3.
Alle Wettkämpfer haben ihre Kata  vor Beginn der jeweiligen Runde den Listenführern zur Eintragung ins Protokoll bekanntzugeben. Der Mattenchef hat die Richtigkeit der ausgewählten Kata vor Beginn der jeweiligen Runde zu überprüfen.

3.11. 
Schutzausrüstung

Verpflichtend: 
Faust-, Zahn- und Brust (nur Damen)-Schutz
Empfohlen:
Unterleibsschutz
Erlaubt: 
Weiche Kontaktlinsen, Schienbeinschutz

Verboten: 
Gelenksschützer, Brillen und harte Kontaktlinsen

3.12. 
Vereinsabzeichen / Nationalteam-Abzeichen

Gemäß Artikel 2 der ÖKB-Wettkampfregeln ist es gestattet, an der lnken Brustseite des Karate-Gi ein einfaches Vereinsabzeichen zu tragen. Das nationale Emblem darf ausschließlich bei offiziellen, vom ÖKB beschickten internationalen Veranstaltungen (( nicht bei ÖM und ÖStM!) getragen werden.

3.12.
Alters- und Graduierungslimits

3.12.1.
Kinder II

10 Jahre u. jünger (Kata)
6. Kyu

8 - 10 Jahre 
 (Kumite)

3.12.2.
Kinder I

11/12 Jahre


6. Kyu

3.12.3.
Schüler

13/14/15 Jahre


6. Kyu

3.12.4.
Kadetten

16/17/18 Jahre


5. Kyu

3.12.5.
Junioren

19/20/21 Jahre


4. Kyu

3.12.6.
Senioren (gilt für Österr. Staatsmeisterschaften und Austrian Open)

Kumite:
   
18 Jahre und älter
3. Kyu
Kata Einzel:
18 Jahre und älter
3. Kyu 

Kata Team:
16 Jahre und älter
3. Kyu 

(
Für die Altersbestimmung ist das Geburtsjahr maßgeblich.
(
In den ÖM-Einzelbewerben (Junioren, Kadetten, Schüler, Kinder) muss grundsätzlich

 
in der eigenen Altersklasse gestartet werden.

(
Ein Einzelstart  in einer höheren Altersklasse ist nicht gestattet!
Regelung Kata-Team (Kinder bis Junioren)

Juniorenklasse:

21 Jahre und jünger

Kadettenklasse:
18 Jahre und jünger

Schülerklasse:

15 Jahre und jünger

Kinder I:

12 Jahre und jünger

Kinder II:

10 Jahre und jünger

Erklärung: In den Team-Bewerben darf in einer (um 1 Stufe) höheren Altersklasse gestartet werden. Der Geburtsjahrgang der/des Ältesten bestimmt die Klassenzugehörigkeit. 

3.13. 
Ausrichtung

3.13.1. Österreichische Staatsmeisterschaften und Österreichische Meisterschaften dürfen von einem Landesverband nur im Namen des ÖSTERREICHISCHEN KARATEBUNDES ausgerichtet werden. 

Dies muß aus dem Text auf den Werbeträgern (Plakate, Programmhefte etc.) hervorgehen.
Es muß heißen:  Österreichische Staatsmeisterschaften des Österreichischen Karatebundes 

Ausrichter:  Landesverband .....................
    

ÖKB-Logo und Sponsor-Logo sind bei Ausschreibung und Ergebnislisten zu verwenden.

Wird dieser Bestimmung nicht vollinhaltlich entsprochen, übernimmt der ÖKB keine Kostenanteile.

3.13.2.
Meisterschaften des ÖKB dürfen nur in Hallen ausgerichtet werden, in denen die Zuschauer von den 

Sportlern, Kampfrichtern und Funktionären separiert werden können 

(Vorstandsbeschluß vom 13.1.1995).

3.13.3. Die Österr. Nachwuchs-Meisterschaften (Kinder und Schüler) sind in der 2. Jahreshälfte (November) auf  3 Kampfflächen zu organisieren.

3.14.
Sportliche Organisation

Der sportliche Ablauf  sämtlicher ÖKB-Meisterschaften wird von einem Organisationsteam geleitet, das aus folgenden Personen besteht:

(
Technischer Geschäftsführer des ÖKB

(
ÖKB-Geschäftsführer für Kampfrichterwesen

(
Technischer Leiter des ausrichtenden Landesverbandes

· Vertreter des durchführenden Vereins

3.14.1. Bezüglich Turnierordnung siehe Punkt 13.

3.15. Medaillen

3.15.1.
Österreichischen Staatsmeisterschaften (Senioren): 

Die Goldmedaillen werden von der Bundes-Sportorganisation (BSO) gratis zur Verfügung gestellt. Silber und Bronze-Medaillen können vom Veranstalter bei der BSO gekauft werden.

3.15.2. Alle Medaillen für die verbleibenden Österreichischen Meisterschaften müssen ebenfalls gekauft werden.

4.
 Spezielle Wettkampfbestimmungen

Es gelten grundsätzlich die aktuellen Wettkampfregeln des ÖKB (WKF / EKF)


4.1. 
Österreichische Staatsmeisterschaften (Senioren)

4.1.1.
Kata-Bewerbe:

Kata Herren Einzel
Kata Damen Einzel
Kata Herren Team  (3)
Kata Damen Team (3)


4.1.2.
Kumite-Bewerbe:

Kumite Herren Einzel:
Gewichtsklassen: 
-60/-65/-70/-75/-80/+80 kg 
Shobu Sanbon / 3 Minuten
Allkategorie:





Shobu Sanbon / 3 Minuten
Kumite Damen Einzel:
Gewichtsklassen:
-53/-60/+60 kg


Shobu Sanbon / 2 Minuten
Allkategorie:





Shobu Sanbon / 2 Minuten

Kumite Herren Team (3)

Kumite Damen Team (3)

(Einstimmiger Beschluß TK 3 / 1999, den Kumite-Mannschaft-Staatsmeister ab 2000 anstatt der Kumite-Bundesliga wieder im Rahmen der Österreicbhischen Staatsmeisterschaften zu ermitteln)

4.2. 
Internationale Österreichische Meisterschaften (Austrian Open)

4.2.1.
Kata-Bewerbe


Kata Herren Einzel 
Kata Damen Einzel
Kata Herren Team (3)
Kata Damen Team (3)

4.2.2. 
Kumite Bewerbe
Kumite Herren Einzel:
Gewichtsklassen: 
-60/-65/-70/-75/-80/+80 kg 

Shobu Sanbon / 3 Minuten
 
Kumite Damen Einzel:
Gewichtsklassen:
 -53/-60/+60 kg  


Shobu Sanbon / 2 Minuten


4.3. 
Österreichische Meisterschaften für Jugend und Junioren 

4.3.1.
Kata-Bewerbe

Kata Einzel männl. Junioren


Kata Einzel weibl. Junioren


Kata Team männl. Junioren


Kata Team weibl. Junioren

Es ist einem Karateka nicht gestattet, im Rahmen

einer Meisterschaft in mehreren Teams zu
Kata Einzel männl. Jugend 

starten!
Kata Einzel weibl. Jugend
Kata Team männl. Jugend
Kata Team weibl. Jugend


4.3.2.
Kumite-Bewerbe 
(Shobu Sanbon / 2 Minuten)

Kumite Einzel männl. Junioren: 
-60/-65/-70/-75/-80/+80 kg 

Kumite Einzel weibl. Junioren 

Allkategorie
Kumite Team männl. Junioren:

3 Teilnehmer
Kumite Team weibl. Junioren:

3 Teilnehmerinnen

Kumite Einzel männl. Jugend:

-60 / -70 / +70 kg
Kumite Einzel weibl. Jugend:

Allkategorie


4.4. 
Österreichische Nachwuchs-Meisterschaften (Kinder und Schüler)

4.4.1.
Allgemeines

Österreichische Nachwuchs-Meisterschaften sollen grundsätzlich an einem Samstag im November stattfinden und auf 3 Kampfflächen ausgetragen werden (T.K.  vom 7. 10. 1996)

4.4.2.
Kata-Bewerbe

Kata Einzel und Team weibl. Kinder II


Kata Einzel und Team männl. Kinder II

Es ist einem Karateka nicht gestattet, im Rahmen
Kata Einzel und Team weibl. Kinder I 

einer Meisterschaft in mehreren Teams zu
Kata Einzel und Team männl. Kinder I
 
starten!
Kata Einzel und Team weibl. Schüler
Kata Einzel und Team männl.  Schüler


4.4.3.
Kumite Bewerbe
 (Shobu Nihon = 2 Ippon/4 Wazaari / 2 Minuten)

4.4.3.1. Kumite Bewerbe:

Kumite Einzel weibl. Kinder II 



Kumite Einzel männl. Kinder II
Kumite Einzel weibl. Kinder I 



Kumite Einzel männl. Kinder I
Kumite Einzel weibl. Schüler 



Kumite Einzel männl. Schüler


4.4.3.2. Zur Anmeldung muß die genaue Körpergröße angegeben werden. Nach Nennungsschluß werden vom Organisationsteam je zwei zahlenmäßig ca. gleich große Gruppen pro Altersstufe und Geschlecht erstellt, in denen jeweils der Österreichische Meister ermittelt wird.

4.4.3.3. Zusätzlich zur offiziell vorgeschriebenen Schutzausrüstung muß von den männlichen Teilnehmern ein Tiefschutz  verwendet werden.

4.4.3.4.
Die 10-Sekunden-Regel  wird in den Kinder- und Schülerklassen nicht angewandt!
4.5. 
Pflicht-Kata für die Ausscheidungsrunden

[image: image1.png]


4.5.1.
Senioren und Junioren:

ÖKB-Pflicht-Kata-Liste (= Shitei-Kata-Liste):
Bassai Dai / Bassai


Kururunfa
Jion




Saifa
Enpi / Wanshu



Seienchin
Kanku Dai / Kushanku / Kosokun Dai
Seipai
Hangetsu / Seishan


Seisan
Kanku Sho / Kosokun Sho

Shisochin
Meikyo / Rohai



Suparimpei
Nijushiho / Niseishi


Nipaipo
Gojushiho Sho / Gojushiho

Shiho Kosokun
Gojushiho Dai
Unsu / Unshu
Gankaku / Chinto
4.5.2.
Jugend :
Shitei-Kata-Liste (siehe oben) + Heian/Pinan 4 und 5, Gekisai Dai 2, Tekki 1 / Naihanchi, Sanseiru

4.5.3.
Schüler:

Heian/Pinan 2-5, Tekki 1 / Naihanchi, Bassai Dai / Bassai, Kanku Dai / Kushanku, Jion,
Gekisai Dai 2, Saifa, Seienchin, Sanseiru

4.5.4.
Kinder:

Kinder II: Heian / Pinan 1-5, Tekki 1 / Naihanchi, Gekisai Dai 1 und 2, Taikyoku

Kinder I:  Heian / Pinan 1-5, Tekki 1 / Naihanchi, Bassai Dai / Bassai, Gekisai Dai 1 und 2, Saifa

4.6. 
Final-Kata für Kinder- und Schülerklasse:

Um eine sinnvolle und kontinuierliche Entwicklung zu gewährleisten, ist für die Finalrunde in den Schüler- und Kinderklassen die Auswahlmöglichkeit an Kata auf folgende eingegrenzt. 

4.6.1.
Shotokan:

Kinder II (unter 10 Jahren):

Taikyoku 1 - 3,  Heian 1-5, Tekki Shodan

Kinder I (11 u. 12 Jahre):

Taikyoku 1-5, Heian 1-5, Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion

Schüler (13, 14, 15 Jahre):

Heian 2-5, Tekki Shodan, Bassai Dai, Jion, Enpi, Kanku Dai,






Kanku Sho, Bassai Sho, Nijushiho, Meikyo, Jiin, Jitte, Chinte








4.6.2.
Wado Ryu:

Kinder II (unter 10 Jahren):

Pinan 1-5, Naihanchi

Kinder I (11 u. 12 Jahre):

Pinan 1-5, Naihanchi, Bassai, Jion

Schüler (13, 14, 15 Jahre): 

Pinan 1,3, 4, 5, Naihanchi, Bassai, Jion, Kushanku, Jitte, Niseishi


4.6.3.
Goju Ryu:

Kinder II (unter 10 Jahren):

Taikyoku Jodan u. Chudan, Gekisai Dai 1 u. 2, Saifa

Kinder I (11 u. 12 Jahre):

Taikyoku Gedan, Gekisai Dai 1 u. 2, Saifa, Seienchin

Schüler (13, 14, 15 Jahre):

Gekisai Dai 1 u. 2, Saifa, Seienchin, Sanseiru, Seisan, Shisochin

4.6.4.
Shito-Ryu:

Kinder II (unter 10 Jahren):

Pinan 1-5, Gekisai Dai 1

Kinder I (11 u. 12 Jahre):

Pinan 1-5, Gekisai Dai 1, Bassai Dai, Saifa, Seienchin

Schüler (13, 14, 15 Jahre):

Pinan 2-5, Gekisai Dai 1, Bassai Dai, Saifa, Seienchin, Niseishi,






Kosokun Dai, Naihanchi 1, Jion, Shisochin, Seisan, Juroku

4.7. 
Kampfrichter

4.7.1.
Die Kampfrichter werden vom Kampfrichterobmann des ÖKB eingeladen.
4.7.2.
Pro Kampffläche müssen mindestens 5 Kampfrichter anwesend sein.
4.7.3.
Aktive Wettkämpfer dürfen bei einer ÖKB-Veranstaltung, an der sie teilnehmen, 

nicht als Kampfrichter fungieren.

4.7.4.
Die Kosten der Kampfrichter übernimmt der ÖKB. Die Abrechnung geschieht mittels Letztempfängerlisten laut Totobestimmungen.

4.8. 
Ausschreibung / Nennung

4.8.1.
Die Ausschreibung muß mindestens 6 Wochen vor der Veranstaltung an die Vereine ausgesandt werden. 

4.8.2.
In der Ausschreibung müssen sämtliche für die Durchführung notwendigen Punkte vermerkt werden. Ein Anmeldeformular muß beigelegt werden

4.8.3.
Nennungsschluss: 2 Wochen vor dem Wettkampf (Frist für Medaillenbestellung bei BSO)

4.8.4.
Das Nenngeld ist spätestens zum angeführten Nennungsschluss einzubezahlen (Stempel).

Bei Nennungen bzw. Einzahlung des Nenngeldes nach dem Nennungsschluss ist ein Reuegeld in der Höhe des dreifachen Nenngeldes zu bezahlen.

4.9. 
Arzt / Rettung

4.9.1.
Bei jedem Wettkampf (Kumite-Bewerbe) müssen den Kampfregeln entsprechend ein Arzt und 

die Rettung anwesend sein. 

4.9.2. Ab 3 Kampfflächen haben 2 Ärzte anwesend zu sein.

4.10. 
Personal und Behelfe an der Kampffläche

1 Zeitnehmer / 1 Schreiber / 1 Sprecher / 5 Kampfrichter / diverse Formulare / 1 geeichte Waage / Auslosungsbehelfe (Bsp.: Kugeln) / 1 Kampfrichtertisch / 8 Stühle (3 für KR-Tisch, 1 für Arbitrator, 2 für Judges,  2 für Coaches) / 70m Klebeband oder Mattenfläche / 2Stoppuhren / 1 Signal (Gong etc.) / 5 Set Kata-Karten / Reinigungsmaterial / 5 rote und 5 weiße Gürtel / Kugelschreiber u. Büromat. / 2 rote und 2 weiße Flaggen / Kopiergerät / Schreibmaschine (Computer)

ZUSÄTZLICH  BEI  INTERNATIONALEN  WETTKÄMPFEN:
1 Flagge, 1 Musikkassette mit Hymne und 1 Ankündigungstafel pro teilnehmender Nation

4.11.
Sponsorvertrag

Der Ausrichter verpflichtet sich, die Auflagen des Sponsorvertrages zu erfüllen.

ÖKB-Logo und Sponsor-Logo sind bei Ausschreibung und Ergebnislisten zu verwenden.

Wird dieser Bestimmung nicht vollinhaltlich entsprochen, übernimmt der ÖKB keine Kostenanteile.

4.11 Muster für eine Ausschreibung

ÖSTERREICHISCHER KARATEBUND

A U S S C H R E I B U N G

der

ÖSTERREICHISCHEN STAATSMEISTERSCHAFT

Ausrichter: Landesverband ....

Durchführender Verein: ............

Ort: ............

Termin: ......

Zeitplan:
Registrierung ... Uhr



Abwaage .........
Uhr



Wettkampfbeginn: 

Ausscheidung...Uhr







Finale ...............Uhr



Auslosung:  (Ort / Termin)

Turnierplan:
Samstag:
Kumite Einzel Herren --60/-65/-70/-75/-80/+80 kg 





Kumite Einzel Damen -53 kg /-60 kg/+60 kg 



Sonntag:
Kata-Einzel  Damen 





Kata-Einzel  Herren 





Kata-Team  Damen 





Kata-Team  Herren 





Kumite Einzel Damen Allkategorie





Kumite Einzel Herren Allkategorie

Der zeitlich detaillierte Turnierplan wird nach Maßgabe der Teilnehmerzahlen (Nennungsschluß)  erstellt und zu Beginn der Registrierung an die Betreuer ausgegeben bzw. in der Sporthalle ausgehängt. 

Bewerbe:
Damen-Kata-Einzel



Herren-Kata-Einzel



Damen-Kata-Team



Herren-Kata-Team



Herren-Kumite-Einzel 



Herren-Kumite-Team



-60 / -65 / -70 / -75 / -80 / +80 kg



Allkategorie



Damen-Kumite-Einzel



Damen-Kumite-Team



-53 / -60 / +60 kg



Allkategorie

Alters- und Graduierungslimit:



Kata Einzel:
ab 18 Jahre (Jahrgang ...)



Kata Team:
ab 16 Jahre (Jahrgang ...)



Kumite:

ab 18 Jahre (Jahrgang ...)



Graduierung: 
ab 3. Kyu

Vereinsabzeichen:  Gemäß Artikel 2 der ÖKB-Wettkampfregeln ist es gestattet, an der linken Brustseite des Karate-Gi ein Vereinsabzeichen zu tragen. Das nationale Emblem darf ausschließlich bei offiziellen, vom ÖKB beschickten internationalen Veranstaltungen (( nicht bei ÖM und ÖStM) getragen werden.

Mindestteilnehmerzahl:

Einzelbewerb: 
5 Teilnehmer:





Teambewerb:
3 Mannschaften

Wenn eine Gewichtsklasse wegen zu geringer Teilnehmerzahl ausfällt, werden die

genannten Sportler/innen in der nächsthöheren Gewichtsklasse verlost.


Wenn ein Team-Bewerb wegen zu geringer  Teilnehmerzahl abgesagt werden muß, werden

die betreffenden Vereine spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung von dieser Absage informiert.

Setzen der Vorjahresfinalisten:
Der 1. und 2. der Vorjahres-Staatsmeisterschaft (Kumite) werden 

in verschiedene Pools gesetzt.

Nennungen:
Mittels beiliegender Nennungsliste bis spätestens ..............



an ................

Nenngeld:
ATS-150,- je Bewerb ( Kata bzw. Kumite)



pro Mannschaft (Kata bzw. Kumite) ÖS-300,--




Das Nenngeld ist spätestens zum angeführten Nennungsschluss einzubezahlen (Stempel).

Bei Nennungen bzw. Einzahlung des Nenngeldes nach dem Nennungsschluss ist ein Reuegeld in der Höhe des dreifachen Nenngeldes zu bezahlen.

Reglement:
Gemäß dem Technischen Handbuch des ÖKB in der jeweils aktuellen Fassung bzw. gemäß den


Wettkampfregeln des ÖKB (WKF).

Startberechtigung:
Startberechtigt sind alle Karateka, die einen gültigen ÖKB-Ausweis mit aktueller



Jahresmarke besitzen, und deren Vereine Mitglied des ÖKB sind.




Die Teilnahme ist nur nach Nachweis der einbezahlten Nenngelder



(Zahlungsabschnitt) möglich. 

Zu spät kommende Sportler/innen können im jeweiligen Bewerb nicht berücksichtigt werden. 




Bei Über- oder Untergewicht entgegen der Anmeldung darf der /die Sportler/in nicht 



starten.

Ausländerregelung:
Hinsichtlich der aktuellen Ausländerregelung siehe: Techn. Handbuch des ÖKB

Turnierleitung:

Technischer Geschäftsführer des ÖKB

ÖKB-Kampfrichterobmann 

Technischer Leiter des Landesverbandes

Vertreter des durchführenden Vereins

Kampfrichter:

Geprüfte Kampfrichter des ÖKB

Coach:

Pro Kämpfer bzw. Team ist an der Kampffläche nur 1 Coach zugelassen.

Der Coach / Betreuer muss zu jeder Zeit während des Wettkampfes einen Trainingsanzug tragen und ein entsprechendes Kennzeichen, aus dem seine Funktion ersichtlich ist, mit sich führen.(Artikel 2/C der ÖKB-Wettkampfregeln)


Haftung:
Der ÖKB, der austragende Landesverband, der durchführende Verein und die mit Organisation, Austragung und Durchführung beauftragten Personen übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Schäden und Verletzungen, die durch diese Meisterschaft entstehen.



Es wird daher empfohlen, eine entsprechende Versicherung abzuschließen.


Alle Teilnehmer (insbesondere Sportler, Coaches und Funktionäre) sind verpflichtet, den Weisungen des Organisationskomitees und der Kampfrichter unbedingt Folge zu leisten.

Eintritt:

Jeder aktive Teilnehmer + 1 Coach + 1 offiz. Vertreter pro Verein haben mit der


Registrierkarte freien Eintritt.



In der Sporthalle halten sich nur jene Aktive auf, die im Wettkampf stehen.

Siegerehrung:
Jeder Wettkämpfer hat bei der Siegerehrung im Karate-Gi oder im Trainingsanzug


anzutreten.

Unterkünfte:
Siehe beiliegende Liste

Mit Sportgruß

(Organisationskomitee)


5.
 Kampfrichter-Wesen

5.1. 
Zuständigkeit

5.1.1. Für das Kampfrichter-Wesen ist lt. derzeit gült. Statuten die Kampfrichter-Kommission des ÖKB  (KK) zuständig. 

5.1.2. Sie besteht aus dem Geschäftsführer / Kampfrichterwesen (= Vorsitzender) aus 3 vom Vorstand ernannten Mitgliedern (3 Stellvertretern) - wobei jede der 4 im  ÖKB beheimateten Stilrichtungen zu berücksichtigen ist - sowie aus den Kampfrichter-Referenten (deren Stellvertretern) der Landesverbände. 

5.1.3. Die Mitglieder der KK wählen aus ihrer Mitte einen Stellvertreter des Vorsitzenden.

5.2. 
Aufgaben

5.2.1. Aus- und Weiterbildung der ÖKB-Kampfrichter 

5.2.2. die gesamte fachliche Handhabung des Kampfrichterwesens (siehe dzt. gültige Statuten)

5.3. 
Kampfrichter-Stufen

5.3.1.
Die Kampfrichter-Stufen müssen in der folgenden Reihenfolge durchlaufen werden.
5.3.1.1. Landeskampfrichter B
5.3.1.2. Landeskampfrichter A
5.3.1.3..Bundeskamppfrichter
5.3.1.4.
Internat. Kampfrichter

5.3.2.
Wartezeit zwischen den einzelnen Stufen:  mindestens 1 Jahr

5.3.3.
Diese Kampfrichter-Ausbildungsstufen müssen getrennt für Kata und Kumite durchgeführt werden.
 
Kata-Kampfrichter erhalten wie die Kumite-Kampfrichter eine eigene Spezial-Ausbildung.  

(Beschluß der ÖKB-Generalversammlungen 1992, 1993 und 1994).

5.3.4.
Die Ausbildung der Landeskampfrichter obliegt den Landesverbänden, für die Ausbildung der 

Bundeskampfrichter ist die ÖKB-Kampfrichter-Kommission zuständig. Bei Bedarf führt auch der 

ÖKB Landeskampfrichter-Ausbildungen durch.


5.3.5.
Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Zum Erhalt der Lizenz müssen

beide Teile positiv bestanden werden.

5.3.6.
Die KR-Stufen 1 - 3  werden mittels KR-Ausweis bzw. im neuen ÖKB-Ausweis bestätigt.


5.4. 
Mindestalter

5.4.1.
Landeskampfrichter B:

20 Jahre
5.4.2.
Landeskampfrichter A

23 Jahre
5.4.3.
Bundeskampfrichter

25 Jahre

5.5. 
Graduierung

Jeder Kampfrichter muß Danträger und Mitglied eines ÖKB-Vereins sein.


5.6. 
Einsatzgebiet

5.6.1.
Landeskampfrichter B:

Landesmeisterschaften (Judge)
5.6.2.
Landeskampfrichter A:

Landesmeisterschaften (Referee)





Österr. Staatsmeisterschaften (Judge)
5.6.3.
Bundeskampfrichter:

Österr. Staatsmeisterschaften (Referee und Judge)


5.7. 
Aus- und Weiterbildung

5.7.1.
Die Ausbildung + Prüfung zum Bundeskampfrichter findet 2x jährlich statt (Kata: ÖKB-Sommercamp / 

Kumite: ÖKB-Junioren-Lehrgang) und wird vom Kampfrichter-Obmann des ÖKB ausgeschrieben. 

Im Rahmen der Lehrwartekurse wird REGELKUNDE unterrichtet und schriftlich geprüft.

5.7.2. Medaillengewinner bei Österr. Staatsmeisterschaften in Kata und/oder Kumite (Medaillengewinn

 
 innerhalb der jeweils letzten 5 Jahre) können bei entsprechender Eignung die LKB-Lizenz überspringen.

5.7.3.
Die Landeskampfrichter-Prüfungen dürfen nur in  Absprache bzw. mit schriftlicher Zustimmung des

 
eigenen Landes-Referenten in einem anderen Landesverband abgelegt werden.

5.8. 
Lizenzverlängerung

5.8.1.
Um die Lizenz zu verlängern, müssen Bundeskampfrichter alle 3 Jahre einen ÖKB-Kampfrichterkurs 

(ohne Prüfung) absolvieren. 

5.8.2.
Landeskampfrichter A müssen alle 2 Jahre, und Landeskampfrichter B  jährlich einen Kampfrichterkurs besuchen und diesen mit einer Prüfung abschließen (LKA nur praktische Prüfung). 

Dabei kann bei entsprechendem Können die nächsthöhere Stufe erreicht werden.


5.9. 
Kampfregeln

Die jeweils gültigen Kampfregeln für Kata und Kumite sind beim ÖKB-Kampfrichter-Obmann bzw. bei den Kampfrichter-Referenten der Landesverbände erhältlich.

6.
 Prüferlizenzen

6.1. 
Zuständigkeit

6.1.1. Lt. derzeit gültigen ÖKB-Statuten bleibt die Auswahl der Prüfungsberechtigten sowie die Erteilung der erforderlichen Lizenzen dem jeweiligen Landesverband, in dem der antragstellende Verein seinen Sitz hat, vorbehalten. 

6.1.2. Der Landesverband hat dafür zu sorgen, daß die Qualifikation seiner Prüfer gegeben ist. 

6.1.3. Ein Ansuchen um eine Prüferlizenz hat ausschließlich über die Vereinsleitung an den Landesverband 

zu erfolgen.

6.2. 
Voraussetzungen für den Erhalt einer Prüferlizenz

6.2.1.
Geprüfter Übungsleiter f. Karate, Staatl. geprüfter Lehrwartf. Karate oder Staatl. gepr. Trainer für Karate 
6.2.2.
Mindestalter: 25 Jahre
6.2.3.
Aktiver Trainer in einem ÖKB-Verein

6.2.4.
Danträger


6.3. 
Gültigkeitsdauer

Gültigkeitsdauer einer Prüferlizenz: 2 Jahre


6.4. 
Auflagen für eine Lizenzverlängerung

6.4.1. Es müssen jährlich 1 Fortbildungsveranstaltung des ÖKB und 1 Fortbildungsveranstaltung des
Landesverbandes besucht werden (TK-Sitzung 1/98). Die Veranstalter (ÖKB oder Landesverband) müssen den Teilnehmern eine Besuchsbestätigung ausstellen. 

6.4.2. Die Landesverbände übermitteln dem Vorsitzenden der Technischen Kommission des ÖKB eine Teilnehmerliste.

6.4.3. Die Landesverbände erstellen zu Jahresbeginn eine aktuelle Liste ihrer Prüfer und übermitteln diese ebenfalls dem Vorsitzenden der Technischen Kommission des ÖKB.


6.5. 
Ergänzende Regelungen

6.5.1.
Jeder Prüfer prüft ausschließlich in seinem Verein
6.5.2.
Vereine ohne Prüfer suchen zusammen mit ihren Landesverbänden nach einer Lösung des

Problems (Bsp.: Anfordern eines Mitglieds der Landesverbands-Prüfungskommission;

Ablegen der Prüfung beim ÖKB-Sommercamp; Ablegen der Prüfungen bei einem

offiziellen Prüfungstermin des Landesverbandes)
6.5.3.
Prüfungen haben ausschließlich in Verbindung mit ÖKB-Prüfungsurkunden Gültigkeit



6.5.4.
Prüfer, die Träger des 1. Dan sind, dürfen Prüfungen vom 8. - 4. Kyu abnehmen.

Prüfungsberechtigte ab dem 2. Dan dürfen Prüfungen vom 8. - 2. Kyu abnehmen.

Prüfungsberechtigte Übungsleiter (mind. Träger des 1. Dan) dürfen Prüfungen vom 8. - 6. Kyu abnehmen.
Prüfungen zum 1. Kyu werden bei der Prüfungskommission des Landesverbandes oder des ÖKB abgelegt.

6.5.5.
Karateka ohne gültigen ÖKB-Ausweis dürfen nicht geprüft werden. Der Prüfer hat sich von

der Gültigkeit des ÖKB-Ausweises zu überzeugen. Dies gilt ab der Prüfung zum 8. Kyu!
6.5.6.
Der Prüfer hat nach dem ÖKB-Prüfungsprogramm vorzugehen. Dieses ist bei der T.K. des ÖKB

und bei den Landesverbänden erhältlich.

6.6.
Prüfungsgebühren


8. – 5. Kyu:
ATS-200,--


4. – 2. Kyu: 
ATS-300,-


1. Kyu:

ATS-400,--

7.
 Graduierungsbestimmungen

7.1. 
Wartezeiten 

( Die angegeben Zeiträume sind als Mindest-Wartezeiten zu betrachten
8. Kyu - 1. Kyu

2 Jahre und 4 Monate

8. Kyu - 7. Kyu

3 Monate
7. Kyu - 6. Kyu

3 Monate
6. Kyu - 5. Kyu

4 Monate
5. Kyu - 4. Kyu

4 Monate
4. Kyu - 3. Kyu

4 Monate
3. Kyu - 2. Kyu

4 Monate
2. Kyu - 1. Kyu

6 Monate
1. Kyu - 1. Dan

1 Jahr

Mindestalter:
16 Jahre


1. Dan - 2. Dan

2 Jahre

Mindestalter:
20 Jahre
2. Dan - 3. Dan

3 Jahre

Mindestalter:
25 Jahre
3. Dan - 4. Dan

4 Jahre

Mindestalter:
30 Jahre
4. Dan - 5. Dan

5 Jahre

Mindestalter:
35 Jahre


Eine Danprüfung kann nur als GANZE PRÜFUNG (Bestehen ALLER Teilbereiche) absolviert werden

(
Es gibt kein TEILWEISE BESTANDEN   (TK-Sitzung 1/98)

7.2 
Ehrendan

7.2.1. Für besondere Verdienste um den Karatesport  kann an Funktionäre (Zuständigkeit: ÖKB-Vorstand) und Wettkämpfer (Zuständigkeit: ÖKB-T.K.) ein Ehrendan in beliebiger Höhe (beginnend mit dem 

1. Dan) verliehen werden.

7.2.2. Funktionäre erhalten eine Ehrendan-Urkunde. Wettkämpfer, die einen Dangrad verliehen bekommen, erhalten eine normale Dan-Urkunde, da der Dangrad aufgrund von Leistungen verliehen wird. 

(TK-Sitzung 1/98)


7.3 
Urkunden

7.3.1.
Für sämtliche Kyuprüfungen dürfen ausschließlich ÖKB-Prüfungsurkunden verwendet werden. 

Die Vereine müssen diese Urkunden über ihre Landesverbände beziehen.

7.3.2. Die Danurkunden stellt der Österreichische Karatebund (Sekretariat) zur Verfügung.


7.4 
Im Ausland abgelegte Danprüfungen

7.4.1.
Eine bei einem ausländischen Verband abgelegte Dan-Prüfung wird anerkannt, wenn der Betreffende eine Originalurkunde vorlegen kann, und dieser Verband Mitglied der EKF oder der WKF ist.  Bei Verifizierung einer solchen Prüfung wird im ÖKB-Ausweis der Termin dieser Originalprüfung eingetragen.

7.4.2. Wenn die Originalurkunde von keinem EKU- oder WKF-Verband stammt, muß der Betreffende eine Verifizierungsprüfung  zum 1. Dan ablegen. Das Nichtbestehen einer Verifizierungsprüfung annulliert die Gültigkeit der Urkunde

7.5 
Prüfungsgebühren

1. Dan:
800,--

2. Dan: 1200,--

3. Dan: 1600,--

4. Dan: 2000,--

5. Dan: 2400,--

Zugleich mit der Anmeldung zu einer Danprüfung ist eine Anzahlung von ATS-300,-- zu entrichten.

Bei Anmeldungen bzw. Anzahlung nach dem Meldeschluss ist ein Reuegeld in der Höhe der 3-fachen Anzahlung zu entrichten (TK-Sitzung 3/1998).

8. 
Die Dan-Prüfungskommission (DK)

8.1.
Zuständigkeit und Zusammensetzung 

Jedes Mitglied eines ÖKB-Vereins (gültiger ÖKB-Ausweis) kann nach der vorgeschriebenen Wartezeit Danprüfungen bei den folgenden 2 Kommissionen (DK) ablegen:

8.1.1.
ÖKB-Danprüfungskommission (ÖKB-DK):  

8.1.1.1.
Diese DK ist von der Generalversammlung des ÖKB auf die Dauer der Funktionsperiode des 

Vorstandes nach den Wahlgrundsätzen des ÖKB-Statuts zu wählen.

8.1.1.2.
Sie setzt sich zusammen aus dem Technischen Geschäftsführer, dem(n) Bundestrainer(n) sowie  aus 6 weiteren Mitgliedern und 6 Stellvertretern, die im Verhältnis der im ÖKB vertretenen Stlrichtungen auszuwählen sind (3 für Shotokan, 1 für Wado Ryu, 1 für Goju Ryu, 1 für Shito Ryu und deren Stellvertreter)

8.1.1.3.
Die Kommissionsmitglieder ab GV 1998:

Vorsitzender:
Erhard Kellner

Shotokan:
Gerhard Jedliczka

Ersatzmitglieder: 
Harald Hartl



Stefan Stockinger




Hubert Havlik 

Dr. Günther Tonn




Karlheinz Kobald 
Goju Ryu:
Dr. Fritz Gsodam

Ersatzmitglied:

Marianne Kellner 

Shito-Ryu:
Dr. Thomas Hausner

Ersatzmitglied:

Anselm Stahl        

Wado Ryu:
Gerhard Kreitner

Ersatzmitglied:

Gottfried Schwarz


8.1.1.4. Prüfungstermine: Juli und Dezember
8.1.1.5. Im ÖKB können derzeit Prüfungen bis zum 5. Dan abgelegt werden

8.1.1.6. Die Bestätigung bestandener Danprüfungen im ÖKB-Ausweis erfolgt durch den Vorsitzenden 

der ÖKB-DK oder durch einen Vertreter der betreffenden Stilrichtung.

8.1.2. Landesverbands-Danprüfungskommission (LV-DK): 

8.1.2.1.
Diese DK besteht aus mindestens 3 Mitgliedern (mindestens 3. Dan, staatlich geprüfte Lehrwarte). Der Vorsitzende soll Staatlich geprüfter Trainer sein.

8.1.2.2. Die DK kann auch stilrichtungsgemäß zusammengesetzt sein.

8.1.2.3. Jeder LV  hat nach einer konstituierenden Sitzung dem Technischen Geschäftsführer des ÖKB die Mitglieder seiner DK schriftlich bekanntzugeben. Jeder LV haftet für die vorschriftsmäßige Zusammensetzung seiner DK.


8.1.2.4.
Prüfungstermine: März/April und September/Oktober

8.1.2.5.
Eine Kopie der Ausschreibung einer LV-Danprüfung ist an den Technischen Geschäftsführer des ÖKB zu übermitteln.

8.1.2.6. Im Landesverband  können die Prüfungen zum 1. und 2. Dan (sofern der Vorsitzende 

 mindestens Träger des 4. Dan ist) abgelegt werden.

8.1.2.7. Das Prüfungsergebnis ist innerhalb einer Woche an den Technischen Geschäftsführer des ÖKB zu übermitteln (bestanden / nicht bestanden)

8.1.2.8. Eine Prüfung bei einem anderen als dem eigenen Landesverband ist unzulässig
8.1.2.9. Es müssen ÖKB-Danurkunden verwendet werden. Da die Prüfungen registriert und die  Urkunden fortlaufend nummeriert werden, werden nach Übermittlung des Prüfungsergebnisses die betreffenden Nummern zugeteilt sowie die Urkunden an den LV übermittelt.

   
8.1.2.10. Die Bestätigung bestandener Danprüfungen im ÖKB-Ausweis erfolgt durch den Vorsitzenden 

           
  der LV-DK.

8.2.
Allgemeine Regelungen:

8.2.1. Eine Danprüfung ist spätestens 2 Monate vor dem Prüfungstermin auszuschreiben

8.2.2. Anmeldung zur Danprüfung durch den Verein  spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin schriftlich mittels Meldeblatt unter Anführung der Stilrichtung  an die Adresse des 

DK-Vorsitzenden (Ausschreibung beachten).

8.2.3. Bei Nicht-Bestehen einer Danprüfung muss die Prüfung bei derselben DK wiederholt werden. Mit Erlaubnis der LV-DK darf jedoch eine im LV verfehlte Danprüfung bei der ÖKB-DK wiederholt werden.

8.2.4. Die Prüflinge sind altersmäßig zu gruppieren. Die Höhe des angestrebten Dan-Grades wird bei der Gruppenzusammenstellung erst in zweiter Linie berücksichtigt.

8.2.5.
Damen und Herren werden getrennt geprüft.

8.2.6. Trennung nach Stilrichtungen.
8.2.7. Bei Prüflingen über 40 Jahren liegt bei der Beurteilung des Kumite-Schwerpunktes beim 
Jiyu Ippon Kumite.
8.2.8. Aufgrund der Intensität der Belastung soll den Prüflingen nach einer bestimmten Anzahl von
Techniken eine angemessene Pause gegeben werden.

8.2.9. Die Dan-Prüfung soll ab 20 Kandidaten ganztägig organisiert oder nach mit 

2 Kommissionen durchgeführt werden

8.2.10. Berücksichtigung der "Spezialisten" (Bekannte Kata- bzw. Kumite-"Spezialisten" bzw. -Wettkämpfer nicht in derselben Prüfungsgruppe)

8.2.11. Es dürfen nur die Dan-Urkunden des ÖKB verwendet werden.

8.2.12. Die Dan-Urkunden sind fortlaufend zu nummerieren (ab 1993)

9.
 Staatlich geprüfte Lehrwarte und Trainer

9.1.
 Ausbildung zum Staatlich geprüften Lehrwart

9.1.1.
Der Österreichische Karatebund veranstaltet im 2-Jahres-Rhythmus in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Leibeserziehung Wien (BAFL) einen Lehrwartekurs mit der Abschlußprüfung zum Staatlich geprüften Lehrwart für Karate. Dieser Lehrgang besteht aus 3 einwöchigen Abschnitten, die - verteilt über 1 Jahr -  an Bundessportschulen stattfinden.
Bsp.:

1. Kurswoche in der letzten Augustwoche 1999 in der BSS Obertraun/OÖ


2. Kurswoche in der dritten Märzwoche 2000 in der BSS Schielleiten/Stmk.


3. Kurswoche mit Abschlußprüfung  in der letzten Augustwoche 2000 in der BSS


    Obertraun/OÖ

9.1.2.
Eignungskriterium:
*
Mindestens 1. Dan - abgelegt nach den Richtlinien des ÖKB

*
Positiv abgeschlossene Übungsleiter-Ausbildung (ab 1999)


9.1.3. Die Landesverbände werden durch den Österreichischen Karatebund rechtzeitig über die wesentlichen Einzelheiten (Kurs-Termine, Anmeldefrist etc.) informiert.
Jeder Landesverband verständigt seine Vereine, und diese informieren ihre in Frage kommenden Trainer.
9.1.4. Die Staatliche Lehrwarteprüfung ist lt. ÖKB-Statuten Voraussetzung für den
Erhalt einer Prüferlizenz .


9.1.5. Zu erwähnen ist,  daß die Dachverbände (ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION) üblicherweise Vereine mit Lehrwarten subventionieren oder die Ausbildung finanziell unterstützen.

9.2. 
Ausbildung zum Staatlich geprüften Trainer

  
9.2.1.
Jeder Staatlich geprüfte Lehrwart ist berechtigt an der Ausbildung zum 

 

Staatlich geprüften Trainer teilzunehmen. 

9.2.2.
Dazu ist zunächst der Grundkurs, der für alle Sportarten gleich ist, zu absolvieren. 

                
Grundkurse werden an allen BAFLs in Österreich regelmäßig abgehalten. 

9.2.3. Alle Lehrwarte, die einen Trainer-Grundkurs und die Prüfung zum 2. DAN nach den Richtlinien des ÖKB positiv abgeschlossen haben, dürfen am Trainer-Spezialkurs KARATE teilnehmen, den der Österreichische Karatebund bei Bedarf organisiert. 

Dieser Spezialkurs besteht organisatorisch aus 4 Wochenenden (Freitag mittags bis Sonntag mittags) und einem Prüfungstag. Inhaltliche Schwerpunkte: Spezielle Trainingslehre für Kata und Kumite, Sportmedizin, Sportpsychologie, Bewegungslehre und Biomechanik etc.

9.3. 
Kontaktpersonen für die Ausbildung

9.3.1.
Seitens der BAFL Wien zeichnen Hr. FOL Dipl.Sptl. Friedrich GASTGEB (Lehrwarte-Ausbildung) und Hr. Mag. Wolfgang HARTWEGER (Trainer-Ausbildung) verantwortlich.

9.3.2.
Verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Lehrwarte- und Trainerkurse seitens des ÖKB ist  Hr. Präsident Hofrat Dkfm. Gustav ULREICH.


9.4. 
Übungsleiter-Ausbildung

9.4.1.
Wird von den Landesverbänden organisiert und durchgeführt.

9.4.2.
Diese Ausbildung gilt ab dem 11. Lehrwartekurs (1999) im Sinne der Qualitätsanhebung als weiteres Eignungskriterium für die Lehrwarteausbildung. 

9.4.3.
Über den Durchführungsmodus gibt die T.K. des ÖKB Auskunft

10.
 Übertrittsbestimmungen bei Vereinswechsel



Will ein Sportler den Verein wechseln, ergeben sich 2 Möglichkeiten:


A. 
Bei schriftlicher Freigabe durch den bisherigen Verein  (( wenn sich der alte und

der neue Verein einigen können) ist der Sportler sofort für den neuen Verein

startberechtigt.

B.
Verweigert der bisherige Verein die Freigabe, so ist der Sportler für die Teilnahme an allen

ÖKB-Meisterschaften (Österr. Staatsmeisterschaften, Austrian Open, Österr.

Meisterschaften für Kinder, Schüler, Kadetten und Junioren) für 12 Monate  g e s p e r r t . 

Die Sperre beginnt mit der Postaufgabe der schriftlichen Abmeldung vom bisherigen Verein.

(Je eine Kopie der Abmeldung ist an den zuständigen Landesverband und an das ÖKB-Sekretariat zu senden).


Der Vereinswechsel ist im Ausweis mit Datum zu vermerken. Andernfalls ist eine Teilnahme an den ÖKB-Meisterschaften nicht möglich.

11.
 ÖKB-Urkunden / ÖKB-Ausweise / ÖKB-Jahresmarken

11.1.
Grundsätzliches

11.1.1.
Es dürfen nur vom Österreichischen Karatebund herausgegebene ÖKB-Prüfungsurkunden, ÖKB-Ausweise und ÖKB-Jahresmarken verwendet werden.
 

11.2. 
Bezug

11.2.1. Prüfungsurkunden, Ausweise und Jahresmarken müssen vom Landesverband beim 

ÖKB bestellt, bezahlt und an die Vereine weitergeliefert werden. 

11.2.2. Der ÖKB beliefert nur die Landesverbände, nicht die Vereine!


11.3. 
Mitgliederstatistik, Registrierung

11.3.1. Jeder Mitgliedsverein erhält jährlich eine Mitgliederstatistik zugesandt (Jahresende oder Jahresbeginn), die korrigiert (Bsp.: Graduierung, Adressenänderung, Streichungen etc.) an den Landesverband retourniert werden muß.

11.3.2. Jedes Vereinsmitglied muß beim Landesverband registriert sein und einen ÖKB-Ausweis besitzen.
.

11.4. 
ÖKB-Jahresmarke

Der ÖKB-Ausweis muß jährlich mit einer ÖKB-Jahresmarke versehen werden: Damit wird seine Gültigkeit verlängert, was u.a. die Voraussetzung für Wettkampfstarts, Dan- und Kyu-Prüfungen, Kursteilnahmen etc darstellt.

11.5
Gebühren ab GV 1997



Für Vereine:

Einschreibegebühr
..........  ATS-1.300,--



Jahresmitgliedsbeitrag
..........  ATS-2.500,--



Für Landesverbände:



ÖKB-Ausweis

..........  ATS-70,--

ÖKB-Jahresmarke
..........  ATS-10,--

ÖKB-Prüfungs-Urkunde   .......  ATS-30,--

12. NOMINIERUNGSRICHTLINIEN 

12.1.
KUMITE:

(
Anwesenheitspflicht bei Leistungstests und Trainingslehrgängen entsprechend der Einladung durch den Bundestrainer.

· Überprüfungstests und Testwettkämpfe im 5. (EM) und 10. (WM) MEZ zur Feststellung der sportartspezifischen konditionellen Leistungsvoraussetzungen als Grundlage der weiteren Gestaltung des Trainings.

(
Qualifikationsturniere, Nominierungsturniere

(
Die endgültige Nominierung wird von der T.K. beschlossen

12.2. K A T A :  

· Grundlage für die Nominierung zu EM und WM stellen die bei den Österreichischen Jugend- und Juniorenmeisterschaften, den Österreichischen Staatsmeisterschaften (EM) sowie den Austrian Open (WM) gebotenen Leistungen dar.

(
Bei der Nominierung werden die Zukunftsperspektiven der in Frage kommenden


Sportlerinnen und Sportler berücksichtigt.

(
Die endgültige Nominierung wird von der T.K. beschlossen

13.
Turnierordnung des Österreichischen Karatebundes

erstellt von ÖKB-Kampfrichter-Obmann Peter Seewald

Um einen reibungslosen Turnierablauf sowie eine gute Turniervorbereitung bei Österreichischen Meisterschaften zu gewährleisten, werden in dieser Turnierordnung Zuständigkeiten und Abläufe geregelt. 

Vgl. auch Kapitel 3 (Allgemeine Wettkampfbestimmungen) und 4 (Spezielle Wettkampfbestimmungen).

13.1.
Organisationskomitee und Ausrichter (LV)

13.1.1.
Zusammensetzung des Organisationskomitee

· Technischer Leiter des ÖKB (Leiter des Komitees)

· Kampfrichterobmann des ÖKB

· Technischer Leiter des ausrichtenden Landesverbandes

· Vertreter des durchführenden Vereins

Das Organisationskomitee ist für die Turniervorbereitung und den Turnierablauf verantwortlich. 

13.1.2.
Ausschreibung

· Die Ausschreibung wird vom Turnier-Ausrichter nach Rücksprache mit dem Organisationskomitee erstellt. (Musterausschreibung) und mindestens 6 Wochen vor dem Wettkampf vom ÖKB-Sekretariat ausgesandt.

· Die Ausschreibung muß das Logo des ÖKB und des Sponsors enthalten 

(wird vom ÖKB zur Verfügung gestellt)

· die Nennungen gehen an die Adresse des Ausrichters

· die Ausschreibung für die Austrian Open muß vom Ausrichter bereits vor der EKF- Europameisterschaft erstellt und vervielfältigt sein, um die teilnehmenden Vereine und Nationen zwecks Planung frühzeitig informieren zu können.

13.1.3.
Registrierung

· wird vom Organisationskomitee mit Unterstützung eines PC-Fachmannes, der mit dem Auslosungsprogramm vertraut ist, durchgeführt (derzeit Hr. Engelbert Krapf)

· der Ausrichter hat 2 Personen zur Unterstützung zu stellen

· zur Registrierung müssen die Originalnennungslisten beigestellt werden

· der Zeitpunkt der Registrierung wird vom Organisationskomitee festgelegt

· Nachnennungen werden sind nur bei Bezahlung des dreifachen Nenngeldes möglich

13.1.4.
Auslosung

· Die Auslosung findet am Vorabend statt. 

· Ein Coach jedes teilnehmenden Vereins/Verbandes soll anwesend sein.

13.1.5.
Zeitplan

· Der Zeitplan wird vom Organisationskomitee vor Beginn der Meisterschaft erstellt

13.1.6.
Turnierablauf

· Das Organisationskomitee ist für die Einhaltung des Zeitplans verantwortlich 

· Das Organisationskomitee ist für die Einhaltung des erstellten Turnierablaufs verantwortlich 

(Muster für Turnierablauf siehe Anhang 1)

13.1.7.
Arzt & Sanitäter

· Bei jeder Veranstaltung müssen ein Arzt und Sanitäter mit Rettungswagen anwesend sein

· Ab 3 Kampfflächen müssen 2 Ärzte anwesend sei

· Zusammen mit der Bewerbung, jedoch spätestens 4 Monate vor der Meisterschaft, können Ärzte aus der Medizinischen Kommission angefordert werden, die vom ÖKB nach Totorichtlinien bezahlt werden. In allen anderen Fällen übernimmt der Ausrichter die Arztkosten.

 13.1.8.   
Sponsorvertrag

· der Veranstalter verpflichtet sich, die Auflagen des Sponsorvertrages einzuhalten.

· bei Nichteinhaltung des Sponsorvertrages übernimmt der Turnier-Ausrichter alle Kosten, die durch einen Vertragsbruch entstehen

13.2.
Verantwortlichkeiten

13.2.1
Verantwortlichkeiten des Ausrichters

· Durchführung der Ausschreibung in Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee

· Vorbereitung der Wettkampfhalle (siehe Checkliste)

· Bereitstellung von Hilfspersonal (siehe Checkliste)

· Bereitstellung aller Utensilien gemäß Checkliste

13.2.2.
Verantwortlichkeiten des Organisationskomitees

· Sportliche Durchführung des Wettkampfes 

· Einladung und Einteilung der Kampfrichter

· Durchführung der Registrierung

· Durchführung der Auslosung

13.2.3.
Kosten

· Der ÖKB übernimmt die gesamten Kosten für 

· die Kampfrichter + Kampfrichterobmann

· den PC-Fachmann für Auslosung und Registrierung

· den Technischen Leiter des ÖKB

· Aussendung von Ausschreibung  und Ergebnisliste

· Ärzte, sofern diese aus der Medizinischen Kommission angefordert werden.

- 
Der Ausrichter übernimmt die gesamten Kosten für


-
Hallenmiete

-
Sanitäter / Rettung

-
Mattentransport

-
Ordnerdienst und Personal an den Tischen

· Nenngeld ergeht an den Ausrichter.

13.3.
Änderungen

· Änderungen der Turnierordnung können nur vom Organisationskomitee durchgeführt werden, sofern die Änderungsantrag einstimmig anerkannt wird.

13.4.
Einverständniserklärung


-
Jeder Ausrichter erklärt sich durch seine Unterschrift auf dem Antragsformular mit dieser Turnierordnung einverstanden. 

13.5.
Bewerbungen      bis spätestens 31. Oktober des Vorjahres an den ÖKB-Vorstand
ÖKB-Turnierordnung / Anhang 1:   BEISPIEL für TURNIERABLAUF

1. Kata Ausscheidung - Einzel und Team. -  Damen und Herren


2. Kurze Pause


3. Ausscheidungskämpfe inklusive Trostrunde und Auskämpfen der 3.Plätze

Einzel und Team  -  Damen und Herren


4. Pause


5. Finalbewerbe

(
 Siegerehrung anschließend an jedes Finale


6. Fertigstellen der Ergebnislisten.


Ein genauer Turnierablauf muß vom Organisationskomitee vor Beginn des Turniers

festgelegt werden!

ÖKB-Turnierordnung / Anhang 2:
 
CHECKLISTE

Für ein Turnier werden pro Kampffläche folgende Utensilien benötigt:

· Wettkampfmatten lt. Reglement
Können vom ÖKB ausgeliehen werden. Transport übernimmt der Ausrichter


( 
1 Uhr für Zeitnehmung





( 
1 Stoppuhr (10-Sekunden-Regel)



( 
1 Gong oder akustisches Signal



( 
2 weiße Flaggen





( 
2 rote Flaggen





( 
5 Wertungstafeln für Kata




( 
3 weiße Gürtel





( 
3 rote Gürtel





( 
1 Kampfrichtertisch

( 
10 Sessel für Kampfgericht




· Reinigungsgerät





Weiters werden benötigt:

( 
Tische und Sessel für Ärzte  (abhängig von der Anzahl der Ärzte)
( 
Tische und Sessel für Organisationskomitee und Kampfrichterchef 
(Absprache mit Organisationskomitee)

( 
Kopiergerät

( 
Wenn möglich PC mit Drucker 


1 Laptop wird vom Kampfrichterobmann zur Verfügung gestellt.

( 
Kopierpapier

( 
Mistkübeln 


An Personal wird pro Kampffläche benötigt:


( 1 Zeitnehmer




( 1 Schreiber
 


( 1 Ordner
(Zuständig für die Ordnung um die gesamte Kampffläche)

Weiters:


( 2 Personen (Registrierung, Organisationskomitee)

ÖKB-Turnierordnung / Anhang 3:   Bewerbung für die Ausrichtung einer ÖSTERREICHISCHEN MEISTERSCHAFT 

Der Landesverband  ________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________

Tel./Fax.:   _________________________________________________________

bewirbt sich für die Ausrichtung der

Österreichischen Staatsmeisterschaft (Senioren)
 am  00.00.00


(
Österreichischen Jugend- und Juniorenmeisterschaft
 am  00.00.00


(
Österreichische Nachwuchsmeisterschaft 

am  00.00.00


(
Austrian Open





am 00.00.00


(
Bundesliga 1.Runde




am  00.00.00


(
Bundesliga 2.Runde




am  00.00.00


(
Bundesliga Finale




am  00.00.00


(
Durchführender Verein: __________________________________________

Der Ausrichter (LV) bestätigt, dass er mit der Turnierordnung einverstanden ist.

Ort / Datum:_______________________________




____________________________



Unterschrift 



Stempel 

14. Regeln für Coaches

in Anlehnung an die internationalen Coach-Regeln

14.1.  
Grundprinzipien

( Coaches tragen zusammen mit dem Referee und dem Wettkämpfer die Verantwortung für einen

   fairen Wettkampf im Rahmen der Regeln und der ungeschriebenen Gesetze des Karate- Do.

( Coaches sind mitverantwortlich für die Kampfesführung des Wettkämpfers

( Coaches sollen sich nicht für Gegner des Kampfgerichtes halten

( Coaches müssen ein aktuelles Wissen der Kumite/Kata-Regeln besitzen und alle Gesten des  

   Kampfgerichts kennen.

14.2.  
Offizielle Kleidung

( Der Coach muss während des gesamten Turniers einen Trainingsanzug  tragen und ein 

   entsprechendes Kennzeichen, aus dem seine Funktion ersichtlich ist (Coach-Lizenz),  mit sich 

   führen.(Artikel 2/C der ÖKB-Wettkampfregeln)

14.3.  
Privilegien des Coaches

( Der Coach hat das Recht, nahe der Kampffläche zu sitzen, von wo aus er eine gute Sicht auf die  

   Kampffläche und die Anzeigetafel hat.

( Der Coach darf die Wettkämpfer zwischen den Kämpfen betreuen.

14.4.  
Verhaltensregeln

( Coaches müssen während der gesamten Dauer eines Kampfes auf einem für sie bezeichneten

     Sessel sitzen.

( Coaches müssen jedes Fehlverhalten des Wettkämpfers korrigieren, nicht nur während des

   Kampfes, sondern auch vor und nach dem Kampf.

( Coaches dürfen nicht schreien, um ihre Wettkämpfer zu ermutigen.

( Coaches dürfen in keiner Weise die Entscheidungen des Kampfgerichtes zustimmend oder

  ablehnend in Worten oder Gesten bewerten.

( Coaches können keinerlei Einwand gegen eine Entscheidung des Kampfgerichtes erheben.

( Das Fehlverhalten von Coaches kann zum Entzug der Coach-Lizenz oder zur Disqulifikation des 

  Wettkämpfers oder zur Disqualifikation der gesamten Delegation führen (Artikel 8)

14.5.  
Protest

( Der Coach darf keine Einwände gegen die Mitglieder des Kampfgerichtes einbringen (Artikel 11)

( Wenn eine Entscheidung gegen die Regeln verstößt, ist der offizielle Vereinsvertreter der einzige,

  der einen Protest einlegen darf (Artikel 11)

( Nur ein schriftlicher Protest unmittelbar nach dem Kampf wird akzeptiert. Die einzige Ausnahme ist

   Artikel 11/3

( Im Falle eines administrativen Fehlers während eines laufenden Kampfes darf der Coach den

  Mattenchef direkt auf den Fehler hinweisen. Dieser macht dann den Referee darauf aufmerksam.

14.6. 
Mannschaftskämpfe

( Die Liste mit der Reihenfolge der Wettkämpfer wird vom Coach abgegeben. Bei der Abgabe ist die

  Coachlizenz vorzuweisen. Die Liste muß folgende Informationen enthalten:

( 
Name des (Landesverbandes) Vereines

( 
Gürtelfarbe (Aka / Shiro),

( 
Reihenfolge der Wettkämpfer von 1 bis 5 bzw. von 1 bis 3

( 
Namen der Wettkämpfer.

( Nach dem Mannschaftskampf soll der Coach am Kontrolltisch überprüfen, ob ein allfälliger Sieg

  bestätigt wurde.

QUALITATIV GUTE MEISTERSCHAFTEN

TRAGEN ZU EINEM

BESSEREN VERSTÄNDNIS 

FÜR DAS

K A R A T E

BEI !

15. Medizinisches Reglement   (ab 1.1.1999)
erstellt von ÖKB-Vizepräsident Dr. Thomas HAUSNER, Leiter der Medizinischen Kommission

15.1. 
Definition

Der nationalen und internationalen Entwicklung des fernöstlichen Kampfsportes Karate sowohl auf der Ebene des Spitzen-, wie auch des Breitensportes entsprechend, setzt der Österreichische Karatebund (ÖKB) ein medizinisches Reglement ein. Dieses Reglement wird durch die medizinische Kommission verwirklicht. Es behandelt medizinische oder sportmedizinische Probleme, die durch die Ausübung des Karatesportes entstehen.

15.2. 
Aufgaben der Medizinischen Kommission

· Festsetzung medizinischer Normen bezüglich der Zulassung zum Training auf Vereinsebene bzw. zum Wettkampf.

· Organisation der medizinischen Betreuung der Spitzensportler in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Trainern (Bundestrainer, Vereinstrainer, ...) sowie Festsetzung eines Untersuchungsmodus für Leistungssportler entsprechend des neuen medizinischen Reglements der World Karate Federation.

· Nennung der Mannschaftsärzte für das Nationalteam, die vorzugsweise Fachspezialisten sein sollten: Fachärzte für Unfallchirurgie, Orthopädie, Innere Medizin, Physikalische Medizin und Rehabilitation, Allgemeinchirurgie mit Zusatzfach Sporttraumatologie oder bereits über ausreichend Erfahrung in der Mannschaftsbetreuung verfügen.

· Organisation der Medizinischen Betreuung von ÖKB-Veranstaltungen, sowie Nennung und Betreuung der Mattenärzte, Erstellen einer Broschüre "Leitfaden für Mattenärzte".

· Kontakte zu diversen Spezialabteilungen an Krankenhäusern und Universitätskliniken, sowie zu den Universitätsinstituten für Sportmedizin und Sportwissenschaften und schließlich der Österreichischen Ärztekammer.

· Mitwirkung bei der Ausbildung von Übungsleitern, Lehrwarten, Trainern und Kampfrichtern. 

· Prävention von Verletzungen und medizinischen Risiken, die durch die Ausübung des Karatesportes entstehen können.

· Wissenschaftliche Aufarbeitung medizinischer Phänomene im Zusammenhang mit der Ausübung des Karatesportes.

· Aufbau und Führen einer Bibliothek über die Themenbereiche Sporttraumatologie, Sportmedizin, Sportwissenschaften und Sportpsychologie.
· Mithilfe beim Aufbau medizinischer Kommissionen in den Landesverbänden.

· Klärung rechtsmedizinischer Fragestellungen.

· Erstellung eines medizinischen Reglements, das die bisher aufgezählten Aufgabengebiete im Detail beschreibt und festlegt.

· Gründung einer medizinischen "Hotline" für den Nationalkader.

15.3. 
Mitglieder der medizinischen Kommission

· ÖKB-VERBANDSARZT:
Leiter der medizinischen Kommission, bzw. Geschäftsführer der medizinischen Kommission. Zuständigkeitsbereich: Einberufung und Leitung der Sitzungen der Medizinischen Kommission (mindestens einmal pro Jahr), Organisation der Medizinischen Betreuung von ÖKB-Veranstaltungen, ev. Einsatz als Mannschaftsarzt oder Mattenarzt, Führen einer Liste von Ärzten, die als Mattenärzte für Wettkämpfe auf Bundesebene in Frage kommen. Mitwirkung bei der Ausbildung von Übungsleitern, Lehrwarten und Trainern. Kontakte zu Krankenhäusern, Universitäten, Universitätskliniken. Wissenschaftliche Aufarbeitung sportmedizinischer und sporttraumatologischer Probleme.

· 2 bis 4 TEAMÄRZTE:

Zuständigkeitsbereich: medizinische (traumatologisch/orthopädische und internistische) Betreuung der Nationalteams Kata und Kumite sowohl in Wettkampfvorbereitung, wie auch bei Wettkämpfen im In- und Ausland. Mitwirkung bei der Ausbildung von Übungsleitern, Lehrwarten und Trainern. Wissenschaftliche Aufarbeitung sportmedizinischer und sporttraumatologischer Probleme.

· 1 bis 2 PHYSIOTHERAPEUTEN:
Betreuung der Leistungssportler bei Wettkämpfen.

Der ÖKB-Verbandsarzt ist Vorstandsmitglied und wird vom ÖKB-Vorstand für eine Funktionsperiode ernannt. Die Teamärzte werden vom ÖKB-Verbandsarzt in Absprache mit dem Vorstand ernannt.

15.4.   Medizinische Kontrolle der Karateka

15.4.1. Reglement für Breitensportler, Übungsleiter, Lehrwarte, Trainer und Kampfrichter

Jedermann, der die Ausübung des Karatesportes im Rahmen eines Vereines des Österreichischen Karatebundes wünscht, soll sich spätestens 3 Monate nach Beginn des Karatetrainings einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Diese Untersuchung kann bereits vor dem Erstbeginn des Karatetrainings in einem ÖKB-Verein durchgeführt werden, soll zu diesem Zeitpunkt aber maximal 3 Monate alt sein.

Diese Untersuchung hat zum Ziel:

· Kontraindikationen zur Ausübung des Karatesportes auszuschließen (Absolute, relative und temporäre Kontraindikationen). Siehe Punkte 15. 8.1., 15.8.2. und 15.8.3.

· die sportliche Ausrichtung in Abhängigkeit von körperlichen Vorgaben und Möglichkeiten festzusetzen.

Sie bildet die Grundlage für ein medizinisches Zertifikat, das im ÖKB-Mitgliedsausweis auf S. 24 mit den Worten: "Erstuntersuchung: keine Kontraindikation zur Ausübung des Karatesportes", Untersuchungsdatum, Unterschrift des untersuchenden Arztes und Arztstempel vermerkt werden muß. 

Die Medizinische Kommission empfiehlt jedem Karatesportler, Übungsleiter, Lehrwart, Trainer und Kampfrichter jährlich eine derartige Untersuchung durchführen zu lassen und diese auch im ÖKB-Mitgliedsausweis eintragen zu lassen.

Eine Trainings- oder Wettkampfsperre aus medizinischen Gründen kann in folgenden Fällen ausgesprochen werden:

· im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit, die eine Trainingspause von mehr als einem Monat erfordert.

· auf Ansuchen eines staatlich geprüften Lehrwartes oder Trainers des entsprechenden Vereines, eines Mattenarztes oder eines Mitgliedes der Medizinischen Kommission unter schriftlicher Angabe von Gründen (formloses Schreiben) über eine eventuelle Kontraindikation.

Eine derartige neuerliche Untersuchung impliziert eine Wettkampf- bzw. Trainingssperre für den vom beantragenden Organ geforderten Zeitraum, auf jeden Fall aber bis zum Vorliegen eines die Trainings- bzw. Wettkampfsperre aufhebenden ärztlichen Attests. Diese Sperre muß im ÖKB-Mitgliedsausweis auf S. 25 (ÖKB-Eintragungen) vermerkt werden. Die Aufhebung der Sperre muß ebenfalls im ÖKB-Mitgliedsausweis auf S. 24 mit den Worten: "Ärztlicherseits besteht ab dem (Datum) keine Kontraindikation zur Wiederaufnahme des Trainings" bzw. "Ärztlicherseits besteht ab dem (Datum) keine Kontraindikation zur Wiederaufnahme von Karatewettkämpfen", Untersuchungsdatum, Unterschrift des untersuchenden Arztes und Arztstempel vermerkt werden.

15.4.2. Reglement für Wettkampfsportler

Sportler, die an Wettkämpfen teilnehmen, müssen sich jährlich einer Untersuchung unterziehen, bzw. müssen bei jedem Wettkampf über den Nachweis einer Untersuchung verfügen, die nicht älter als ein Jahr sein darf. Diese Untersuchung muß im ÖKB-Mitgliedsausweis mit folgenden Worten "Ärztlicherseits besteht ab dem (Datum) keine Kontraindikation zur Wiederaufnahme von Karatewettkämpfen", Untersuchungsdatum, Unterschrift des untersuchenden Arztes und Arztstempel vermerkt werden. Siehe auch Punkt 15.8.2. und 15.8.3.

Wegen des geringen Platzangebotes im ÖKB-Mitgliedsausweis empfiehlt die Medizinische Kommission die Verwendung folgender Abkürzungen (gilt für Punkt 15.4.1. und 15.4.2.): 

EU = Erstuntersuchung, KI = Kontraindikation, ärztl. = ärztlicherseits, WA = Wiederaufnahme.

Zur Durchführung vorgenannter Untersuchungen sind besonders geeignet (gilt für Punkt 15.4.1. und 15.4.2.): Ärzte mit ius practicandi und dem Diplom für Sportmedizin der Österreichischen Ärztekammer.

15.4.3. Untersuchungs- und Betreuungsprogramm für Nationalkader

Die Mitglieder des Nationalkaders werden einer speziellen medizinischen (internistischen und traumatologischen) Betreuung, sowie speziellen Tests durch den bzw. die Teamärzte unterzogen. Der Verbandsarzt führt eine Kartei über alle Mitglieder der Nationalteams Kata und Kumite, in der alle relevanten medizinischen Daten nach Erhebung des Anamnesegespräches eingetragen werden. Diese Daten werden bei der jährlichen sportinternistischen und sporttraumatologischen Untersuchung auf den neuesten Stand gebracht, bzw. sobald dies von einem Nationalteamsportler der medizinischen Kommission bekannt gegeben wird.

· Jährlicher leistungsphysiologischer Test, in Zusammenarbeit mit dem IMSB.

· Jährliche sporttraumatologische/sportorthopädische Untersuchung.

· Jährliche sportmedizinische (internistisch-kardiologische) Untersuchung.

· Wettkampf-Betreuung des Teams durch Unfallchirurgen oder Sporttraumatologen.

· Wettkampf-Betreuung durch Physiotherapeuten/Heilmasseure.

15.5.  Medizinische Überwachung und Betreuung von Wettkämpfen

15.5.1. Allgemeines

Die Anwesenheit eines Arztes, der für die medizinische Betreuung und Überwachung des Wettkampfes verantwortlich ist, ist verpflichtend. Außerdem ist die ständige Anwesenheit von 2 Sanitätern mit einem Rettungsfahrzeug (Rotes Kreuz, Samariterbund oder entsprechende Organisation), sowie eine Verständigung des nächstgelegenen Krankenhauses mit  einer Unfallchirurgischen Ambulanz/Abteilung durch den Veranstalter verpflichtend. Sollte Arzt und/oder Sanitäter und/oder Rettungsfahrzeug, aus welchem Grund auch immer, nicht einsetzbar sein (z.B. da der Arzt mit einem Verletzten in dem Maß beschäftigt ist, sodaß er die weitere medizinische Überwachung nicht oder nicht in vollem Ausmaß übernehmen kann; oder weil das Rettungsfahrzeug  einsatzbedingt nicht am Veranstaltungsort anwesend ist), so ist für den Zeitraum der Abwesenheit der Wettkampf zu unterbrechen.

15.5.2. Überprüfung des Nachweises der ärztlichen Untersuchung

Die Überprüfung des Nachweises der ärztlichen Untersuchung wird vom Wettkampfveranstalter durchgeführt. Jeder an einem Wettkampf teilnehmende Sportler muß über eine gültige Untersuchung (s. Punkt 15.4.1.) und deren Bestätigung im ÖKB-Mitgliedsausweis verfügen. Das Vorliegen dieser ärztlichen Untersuchung muß vom Wettkampfveranstalter in der Nennungsliste eingetragen werden.

Sollte eine Bestätigung einer ärztlichen Untersuchung (ausschließlich im Original !) zwar in schriftlicher Form vorliegen, jedoch nicht im ÖKB-Mitgliedsausweis eingetragen sein, so muß diese Bestätigung den unter Punkt 15.4.1. angeführten Wortlaut beinhalten, sowie den vollständigen Namen, Geburtsdatum und Wohnsitz des betreffenden Sportlers. Das Vorliegen dieser ärztlichen Untersuchung muß vom Wettkampfveranstalter in der Nennungsliste eingetragen werden, bzw. empfiehlt es sich eine Kopie der Untersuchungsbestätigung anzufertigen und diese der Nennungsliste beizulegen.

15.5.3. Rechte und Pflichten des Mattenarztes

Der Mattenarzt ist für die medizinische Betreuung der in Trainingskleidung befindlichen Sportler während des Wettkampfes im Wettkampfareal (= eigentliche Kampffläche, Aufwärmräumlichkeiten  und Warteräumlichkeiten) zuständig.

Auf der Kampffläche schreitet der Mattenarzt auf Aufforderung des Kampfrichters ein. Ist die Aufforderung des Kampfrichters an den Arzt ergangen, so obliegt die weitere Vorgangsweise (Weiterkämpfen möglich, Abbruch des betreffenden Kampfes, Abbruch des gesamten Wettkampfes, Einweisung in Krankenhaus) der Entscheidung des Arztes. Der Arzt muß den Kampfrichter über Art und Grund seiner Entscheidung informieren. Es besteht keinerlei Einspruchsrecht des Kampfrichters, Trainer des Sportlers oder des Veranstalters.

Im Bereich des restlichen Wettkampfareals schreitet der Mattenarzt durch eigene Wahrnehmung bzw. nach Aufforderung durch Dritte ein. Ansonsten gelten die Rechte und Pflichten wie oben angeführt sinngemäß.

Am Rande der Kampffläche ist dem Mattenarzt an einer dafür geeigneten Stelle durch den Veranstalter ein ausreichend großes Areal zur ambulanten Erstbehandlung verletzter Sportler einzuräumen.

Über Bezahlung und zu verwendendes medizinisches Material schließt der Veranstalter mit dem Arzt jeweils eine gesonderte Vereinbarung.

15.5.4, Schutzausrüstung

Die Verwendung von Schutzausrüstung wie Faustschützer, Tiefschutz und dergleichen wird durch die Technische Kommission des Österreichischen Karatebundes festgesetzt. In jedem Fall muß die Schutzausrüstung dem neuesten technischen und mit den Prinzipien des Karatesportes zu vereinbarenden Standard folgen, um einen möglichst hohen Schutz der Sportler zu gewährleisten.

15.6. 
Maßnahmen zur Dopingkontrolle

Werden durch das Österreichische Anti-Doping-Comité (ÖADC) in Zusammenarbeit mit Bundeskanzleramt, Bundessportorganisation, Bundesländern und  dem Österreichischen Olympischen Comité durchgeführt.

15.7.  Anhang 1: Positive Effekte des Karatesportes

15.7.1. Physische Effekte

· Herz-Kreislauf-System:

Durch das Karatetraining entwickelt man Schnellkraft und Ausdauer; dadurch wird das Herz-Kreislauf-System in vernünftigem Maße gestärkt.

· Atmungssystem:

Durch Karate lernt man die Atmung zu beherrschen und die Technik der Bauchatmung, die z.B. in der Rehabilitation verwendet wird.

· Bewegungsapparat:

- Während eines Karatetrainings werden annähernd alle Muskeln des Körpers beansprucht, dadurch kommt es zu einem ausgewogenen, seitengleichen Muskelaufbau.

- Leichte Formen der Skoliose können durch den Aufbau eines die Wirbelsäule stützenden kräftigen Muskeltonus, sowie durch gleichzeitige Zunahme der Wirbelsäulenbeweglichkeit gebessert werden.

- Die Beweglichkeit aller Gelenke und der entsprechenden Muskeln wird erhöht.

· Nervensystem:
Leichte Störungen der motorischen Koordination und des Gleichgewichtes können ebenfalls durch das Karatetraining gebessert werden.

15.7.2. Psychische Effekte

Durch Disziplin im Dojo und durch soziale Aspekte (z.B. respektieren seiner Partner) wird die Verminderung der Aggressivität und Kanalisierung ungelöster innerer Konflikte ermöglicht.

In mehreren Ländern der Europäischen Union laufen derzeit Projekte zur Wiedereingliederung sozial gefährdeter Jugendlicher oder von Gefängnishäftlingen mittels Karatetraining.

15.8. 
Anhang 2:  Kontraindikationen der Ausübung des Karatesportes

15.8.1. Absolute Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen schließen die Teilnahme an Training in einem Karateverein und Karate-Wettkämpfen aus. Begründung: Personen die aufgrund körperlicher oder geistiger Gebrechen oder Funktionsstörungen nicht in der Lage sind die erforderlichen sportartspezifischen Leistungen ohne Gefahr für Gesundheit oder Leben zu erbringen, dürfen nicht am Karate-Training teilnehmen.

Dies gilt im besonderen für folgende Erkrankungen und Störungen folgender Organsysteme:

· Herz-Kreislauf-System:
Koronare Herzkrankheit,  Angina pectoris, bereits stattgehabter Herzinfarkt, kardiale Insuffizienz, Herrhythmusstörungen (AV-Block, Linksventrikulärer Hemiblock, Vorhofflimmern oder -flattern, Wolf-Parkinson-White-Syndrom, ventrikuläre Extrasystolen mit Polymorphismen und Aggravation bei Belastung), Kardiomyopathien, Erkrankungen der Herzklappen, Myokarditis, Perikarditis, schwere arterielle Hypertonie. Gefäßerkrankungen wie Aneurysmen oder höhergradige Durchblutungsstörungen.

· Atmungssystem:
Tuberkulose, generalisiertes Emphysem, chronische Bronchitis, Asthma mit kontinuierlicher Dyspnoe. Gut eingestelltes Asthma ist keine Kontraindikation!

· Nervensystem:
Epilepsie (wenn nicht adäquat eingestellt, in jedem Fall nach Rücksprache mit Facharzt für Neurologie), Syringomyelie, Schwindel neurologischer oder zirkulatorischer Genese. Geisteskrankheiten, chronischer Äthylismus und Medikamentenabusus, Polytoxikomanie.

· Bewegungsapparat:
Alle Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, schwere Arthrosen, rezidivierende Ischialgien. Morbus Scheuermann, höhergradige Skoliose, Spondylolisthesis, Osteoporose, Myopathien.

· Endokrines System:
Nebennierenrindeninsuffizienz (auch wenn sie medikamentös gut eingestellt ist), Hyper-kortisolizismus und Cushing-Syndrom.

· Blut und Hämatopoetische Organe:
Schwere Anämie, Hämophilie und andere Blutgerinnungsstörungen, Polycytaemia vera.

· Harnorgane:
Sämtliche Nephropathien, das nephrotische Syndrom, chronische Glomerulonephritiden, chronisch renale Insuffizienz.

· Allgemein:
Verlust eines paaren Organes: Niere, Hoden, Auge

Erkrankungen des Auges mit Gefahr der Netzhautablösung

Splenomegalie und Hepatomegalie

Eventration einer Hernie vor chirurgischer Sanierung

Zusammenfassung:

Selbst bei manchmal bereits fortgeschrittenem Trainingsniveau muß man damit rechnen, daß jemand an einer Erkrankung leidet, die eine absolute Kontraindikation zur Ausübung des Karatesportes darstellt.

15.8.2. Relative Kontraindikationen

Relative Kontraindikationen schließen die Teilnahme an Karate-Wettkämpfen aus. Dies gilt im besonderen für folgende Erkrankungen und Störungen folgender Organsysteme:

· Herz-Kreislauf-System:
Kompensierte Aorteninsuffizienz (nach Rücksprache mit behandelendem Kardiologen), medikamentös gut eingestellte arterielle Hypertonie, paroxysmale oder permanente Tachykardien, orthostatische Hypotension, ausgeprägte Varikositas (Traumagefahr).

· Atmungssystem:
Allergisches Asthma (Matten sind Reservoir an Hausstaubmilben und Askariden)

· Nervensystem:
Multiple Sklerose außerhalb der Schübe.

· Bewegungsapparat:
Mäßiggradige Skoliose (kann eventuell durch Training gebessert werden), geringgradige Arthrosen, Gicht, rezidivierende Luxationen.

· Endokrines System:
Gut eingestellter Diabetes, Hyper- und Hypothyreosen.

· Augen:
Myopie mit > 5 Dioptrin; 

· Gehör und Gleichgewichtsorgan:
Herabsetzung der Hörschärfe  für laute Umgangssprache auf weniger als 2 Meter; Erkrankungen des Gleichgewichtsorgan.

· Harnorgane:
Akute Glomerulonephritis nach Abklingen der Hämaturie.

· Allgemein:
bestehende Schwangerschaft bis zur 8. Woche; danach andere physische Aktivität empfohlen.

Zusammenfassung:

Bei den relativen Kontraindikationen ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Sportler, Trainer und Arzt  notwendig. Karate bietet jedenfalls eine Fülle von Möglichkeiten, die das Training für den einzelnen ermöglicht.

15.8.3. Temporäre Kontraindikationen

Temporäre Kontraindikationen schließen die Teilnahme an Karate-Wettkämpfen auf einen bestimmten, der jeweiligen Erkrankung oder der jeweiligen Funktionsstörung angepaßten Zeitraum aus.

Das betrifft hauptsächlich Infektionserkrankungen. Siehe nachfolgende Tabelle, die Zeitangabe bezieht sich immer auf Abklingen der letzten Symptome. Es handelt sich hier um eine willkürlich gewählte Liste, und ausschließlich um Beispiele .

	Temporäre Kontraindikation
	Wiederaufnahme des Trainings nach
	Wiederaufnahme der Wettkämpfe nach

	akute Bronchitis
	2-3 Wochen
	2-3 Wochen

	akute Glomerulonephritis
	6 Monate
	1 Jahr

	akute Otitis
	2 Wochen
	2 Wochen

	Angina
	2 Wochen
	2 Wochen

	Appendektomie
	1 Monat
	2 Monate

	Geburt mit Stillen
	1 Monat nach Ende
	1 Monat nach Ende

	Geburt ohne Stillen
	ab der 1. postpartalen Menstruation
	4 Monate nach der Geburt

	Keuchhusten
	2 Monate
	2 Monate

	Masern
	1 Monat
	6 Wochen

	Mumps
	1 Monat
	1 Monat

	Nasenbeinfraktur
	1 Monat
	2 Monate

	Pfeiffersches Drüsenfieber
	2 bis 6 Monate
	6 Monate

	Röteln
	2 Wochen
	3 Wochen

	Scharlach
	1 Monat
	6 Wochen

	virale Hepatitis
	2 Monate
	2 Monate

	virale od. bakterielle Meningitis
	2 Monate
	2 Monate

	Windpocken
	2 Wochen
	3 Wochen

	Zustand nach Knochenbruch 
	je nach Behandlung (operativ oder konservativ) unter Beach​tung einer angemessenen Hei​lungs- und Rehabilitationsfrist
	je nach Behandlung (operativ oder konservativ) unter Beach​tung einer angemessenen Hei​lungs- und Rehabilitationsfrist


Anhang: 
ANTI-DOPING-BESTIMMUNGEN (BSO / ÖADC)

1. Die Mitglieder der BSO verpflichten sich, wenn nicht bereits eine über die anschließend genannten Anti-Dopingbestimmungen hinausgehende Regelung besteht, diese Mindest-Anti-Dopingbestimungen in ihre Statuten und/oder Wettkampfbestimmungen aufzunehmen und Dopingkontrollen durch geeignete Beauftragte zuzulassen.

2. Zur Erlassung von Richtlinien, Erledigungen von Einsprüchen, für Beschwerden und Änderungswünsche und zur Koordination der Meinungen zwischen BSO, Bund, Ländern und ÖOC, sowie zur Regelung spezieller Fragen ist das "Österreichische Anti-Doping-Comité" (ÖADC) zuständig. Dem Vorstand des ÖADC gehören je zwei stimmberechtigte Vertreter der BSO, des BKA und der Bundesländer, sowie ein stimmberechtigter Vertreter des ÖOC an.

3. Jeder Sportverband Österreichs nimmt zur Kenntnis, daß sich das Bundeskanzleramt (BKA - Gruppe Sport) vorbehält, bei Verweigerung oder Verhinderung von Dopingkontrollen oder der Nichteinhaltung der anschließend genannten Regelungen Förderungen einzustellen. 

4. Dopingkontrollen können jederzeit durchgeführt werden, insbesondere 

a. 
bei Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften,

b. 
auf Veranlassung eines Verbandes/Veranstalters,

c.   
bei Veranstaltungen, für die internationale Verbände Dopingkontrollen vorschreiben,

d.  
auf Wunsch von Sportlern und/oder Verbänden, wenn Sportler nach Verletzungen und/oder

Krankheiten Medikamente erhalten haben, die möglicherweise Dopingmittel enthalten (ärztliches Attest erforderlich),

e.  
während des Trainings und

f.  
wenn Verdacht auf Doping besteht.

5. Die Weigerung, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen, kommt einem positiven Testergebnis gleich.

6. Für Verstöße gegen die Anti-Dopingbestimmungen haften alle aktiven Sportler und Funktionäre, Ärzte, Masseure, Trainer usw. der Österreichischen Dach- und Fachverbände.

7. Folgende Mindeststrafen sind zwingend vorgesehen:



a. 
S p o r t l e r :

1. Verstoß:     
-    Disqualifikation

-    Ausschluß vom jeweiligen Bewerb



-    zwei Jahre Sperre für nationale und internationale Wettkämpfe


2. Verstoß:
-    Disqualifikation



-    Ausschluß vom jeweiligen Bewerb

-    lebenslange Sperre

Bei Mannschaften erfolgt außerdem eine Strafverifizierung des Wettkampfresultates nach dem Reglement des zuständigen Verbandes.

In Fällen eines positiven Analyseergebnisses für Ephedrine, Phenylpropanolamine, Pseudoephedrine und ähnliche Wirkstoffe (wenn sie oral für medizinische Zwecke in Verbindung mit atembefreienden Mitteln und/oder Anti-Histaminen verordnet wurden) beträgt die Sperre beim ersten Verstoß drei Monate, beim zweiten Verstoß zwei Jahre und für jeden folgenden Verstoß lebenslang.


b.   
Funktionäre, Ärzte, Masseure, Trainer, usw.:

1. Verstoß:
-    Funktionsenthebung auf 2 Jahre

2. Verstoß:
-    Funktionsenthebung lebenslang

c.  
Bedingte Strafen sind nicht zulässig.


d.  
Ausnahme von der Regelung: Wenn der Sportler nach Verletzungen und/oder Krankheiten Medikamente nach nachgewiesener ärztlicher Verordnung erhalten hat und sich nach der Behandlung einer Untersuchung unterzieht (Pkt. 4d), unterliegt das Ergebnis der Geheimhaltung und wird nur dem Sportler mitgeteilt. Das Ergebnis zieht daher keine Sanktionen nach sich.

8.
Eine Strafe ist erst dann auszusprechen, wenn die A-Probe und die B-Probe (so diese vom Sportler verlangt wird) positiv sind.

Verzichtet der Sportler auf die Analyse der B-Probe, gilt das Ergebnis der A-Analyse als endgültig. Wird eine B-Analyse angefordert, so gilt das Resultat der B-Analyse als endgültig.

Bis zum Vorliegen der Analyse der A- bzw. B-Probe sind die Sportlerin bzw. der Sportler startberechtigt. Im Fall eines positiven Endergebnisses sind aber sämtliche erreichten Resultate rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Dopingkontrolle zu streichen. Die Sperre und die bei den Mannschaftssportarten vorgesehene Strafverifizierung des/der Wettkampfresultate sind rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Kontrolle (Urinabgabe) auszusprechen.

Die Strafen sind vom jeweils zuständigen Österreichischen Fachverband auszusprechen und zu kontrollieren. Bei einer positiven Dopingkontrolle hat der betroffene Österreichische Bundesfachverband die gesamten Kosten dieser Kontrolle zu tragen. 

a. Gegen Verbände, die Dopingkontrollen verhindern bzw. behindern, sind Sanktionen bei solchen Sportveranstaltungen zu ergreifen,die im offiziellen Sportterminkalender des jeweiligen Verbandes aufscheinen. Diese bestehen in einer angemessenen Kürzung des für den Verband vorgesehenen TOTO-Zwölftels, mindestens jedoch ÖS 25.000,-. Die Strafe ist aufgrund des Vorschlages des ÖADC vom Bundes-Sportfachrat auszusprechen.

1. Für die Durchführung und Organisation der Dopingkontrollen erläßt das ÖADC eigene Bestimmungen: "Organisation und Durchführung von Dopingkontrolluntersuchungen in Österreich".

10. Kostenübernahme:

Kosten für Dopingkontrollen im Rahmen von Österreichischen Staatsmeisterschaften und  Österreichen Meisterschaften, sowie die Kosten für Trainingskontrollen werden im Verhältnis 45% Bund, 45% Länder und 10% BSO getragen. Ausnahmen von dieser Regelung sind möglich.

a.   Die Mittel des Bundes, der Länder und der BSO werden im Rahmen eines eigenen Budgets

verwaltet. Das ÖADC überwacht und kontrolliert die widmungsgemäße Verwendung der Gelder.

 
  b.  Die Kosten für eine vom Sportler angeforderte Analyse der B-Probe gehen zu Lasten des

     Sportlers, sofern diese Probe positiv ist.

  c.  Für die Dopingkontrollen, die durch die internationalen Verbände vorgeschrieben werden,

  erfolgt die Bezahlung lt. Reglement des Internationalen Verbandes bzw. durch den Österreichischen

  Verband bzw. Veranstalter.


d.  Für Untersuchungen auf Verlangen des Verbandes (z.B. bei Dopingkontrollen zur Anerkennung von

       Rekorden) trägt die Kosten der Verband.

e.  Für Untersuchungen von Sportlern nach Verletzungen und/oder Erkrankungen trägt die Kosten der

     Sportler.

Kosten für Dopingkontrollen können über die "Besonderen Bundes-Sportförderungsmittel" abgerechnet werden.

Organisation und Durchführung von Dopingkontrolluntersuchungen in Österreich

1.
Auswahl der Veranstaltungen:
Die Festlegung jener Veranstaltungen, bei denen Dopingkontrollen durchgeführt werden sollen, erfolgt in geheimer Wahl mittels Losentscheid durch einen Vertreter der BSO und des Österr. Anti-Doping-Comités.

Um diese Veranstaltungen ordnungsgemäß kontrollieren zu können, ist jeder Fachverband verpflichtet, die Ausschreibungen der jeweiligen Veranstaltungen (incl. Bewerben und Zeitplan) rechtzeitig (zumindest 14 Tage vorher) der BSO zu übermitteln, die ihrerseits dem ÖADC die erforderlichen Unterlagen zusendet. Erfolgt die Übergabe der Ausschreibungen nicht zeitgerecht, verliert der Verband den Anspruch auf die Meisterschaftsmedaillen bzw. die Subvention des BKA.

2.
Information des Fachverbandes bzw. des Veranstalters:
Eine Information jener Fachverbände bzw. Veranstalter, die durch das Los bestimmt wurden, ist NICHT vorgesehen.

Jeder Veranstalter hat daher grundsätzlich für entsprechende Räumlichkeiten - unabhängig ob letztlich auch eine Kontrolle durchgeführt wird - zu sorgen.

Entsprechend den internationalen Gepflogenheiten müssen folgende Räumlichkeiten bzw. Einrichtungsgegenstände zur klaglosen Durchführung von Dopingkontrollen bereitgestellt werden:

· ein Raum mit Tisch und mindestens 3 Sesseln zur Administration bzw. Handhabung der Kontrolle 

· ein Raum mit Toilette und Waschmöglichkeit.

Wichtig: Die beiden Räume sollen in unmittelbarer Verbindung stehen! 

· Wartemöglichkeit (Warteraum) mit Sitzgelegenheiten für Sportler und deren Begleitpersonen 

· Getränke (Mineralwasser, Fruchtsäfte, etc.) Wichtig: Nur original verschlossene Getränke sind zulässig! 

· ausreichende Heizung in den Räumlichkeiten.

3.
Nominierung eines Dopingkontrollteams (DKT):
Das ÖADC organisiert ein Dopingkontrollteam (DKT), welches an Ort und Stelle die Dopingkontrolle durchführt.

Ein DKT besteht aus mindestens zwei Personen (Leiter und ein bzw. mehrere Helfer/innen). 

Der Leiter des DKT erhält vom ÖADC ein Schreiben ("Offizielle Mitteilung - Dopingkontrolle"), aus dem die Veranstaltung, die Auswahl der Sportler und der Name des DKT-Leiters hervorgehen. Dieses Schreiben ist dem Veranstalter vorzulegen.

Der DKT-Leiter hat sich mittels einer vom ÖADC ausgestellten ID-Karte auszuweisen. Bei der Auswahl des DKT ist das Geschlecht der zu kontrollierenden Sportler zu beachten. Zumindest eine Person des DKT muß vom gleichen Geschlecht wie der Sportler sein.

4.
Durchführung der Dopingkontrolle am Veranstaltungsort:
Das DKT reist ohne vorherige Ankündigung zum Wettkampfort an und nimmt hier Kontakt mit dem verantwortlichen Organisator bzw. Funktionär auf. Letzterer leitet das DKT unverzüglich in die für Dopingkontrollen vorgesehenen Räumlichkeiten und veranlaßt bei Bedarf eventuell notwendige Änderungen, um eine klaglose und regelkonforme Durchführung der Dopingkontrolluntersuchungen sicherzustellen. 

Dem DKT ist grundsätzlich freier Eintritt zur Veranstaltung bzw. ungehinderter Zutritt zu den Wettkampf- und Trainingsstätten, sowie Umkleideräumlichkeiten zu gewähren.

5.
Auswahl der zu kontrollierenden Sportler/innen:
Die Auswahl der zu kontrollierenden Sportler/innen erfolgt bei nationalen Veranstaltungen nach folgenden Richtlinien:

bei Einzelbewerben:

a.
Vorrunden, Zwischenrunden, etc.: geloste Sportler aus dem jeweiligen Teilnehmerfeld;

b.
Finale: Platz 1, sowie weitere aus dem Teilnehmerfeld geloste Sportler/innen.

bei Mannschaftsbewerben:

Vorrunden, Zwischenrunden und Finale: je zwei (oder mehrere) geloste Spieler pro Mannschaft. 

Die Auslosung der betroffenen Sportler/innen erfolgt durch den Leiter des DKT. 

Darüber hinaus kann der Leiter des DKT jederzeit auf Verdacht weitere Sportler/innen zur Dopingkontrolle auffordern. Die Begründung dafür ist im Protokoll zu vermerken. Bei internationalen Veranstaltungen erfolgt die Auswahl (Auslosung) der zu kontrollierenden Sportler/innen entsprechend dem vom jeweiligen internationalen Verband vorgegebenen Reglement.

6.
Verständigung der Sportler/innen:
Unmittelbar nach dem Wettkampf oder nach Vorliegen des Endergebnisses werden die zur Dopingkontrolle ausgewählten (ausgelosten) Sportler/innen nachweislich (schriftlich und/oder mündlich) aufgefordert, sich unverzüglich zur Dopingkontrolle einzufinden. Der Sportler ist berechtigt, mit einer Person seines Vertrauens (Offizieller, Trainer, Arzt, Masseur, etc.) zur Dopingkontrolle zu erscheinen.

Darüber hinaus werden dem Sportler die möglichen Konsequenzen aufgezeigt, die in Kraft treten, sollte der Sportler nicht zur Kontrolle erscheinen.

Grundsätzlich soll die Dopingkontrolle innerhalb kürzest möglicher Zeit durchgeführt werden.

7.
Dopingkontrolle (Prozedur):
Außer dem/der Sportler/in und seiner/ihrer Begleitperson sollten nur folgende Personen im Kontrollraum anwesend sein:

· der Anti-Dopingbeauftragte des Verbandes bzw. Veranstalters 

· das Dopingkontrollteam 

· der Anti-Dopingbeauftragte des Internationalen Verbandes (bei internationalen Veranstaltungen).

Nach Eintreffen des/der Sportlers/in im Dopingkontrollraum muß zweifelslfrei die Identität des/der Sportlers/in festgestellt werden (Lizenz, Lichtbildausweis, Paß, …).

Die Zeit des Eintreffens im Dopingkontrollraum und die Personalangaben sind vom DKT in den Dokumenten einzutragen.

Der Sportler wählt selbst ein Urinsammelgefäß (Becher) aus. In diesen Becher sollen mindestens 75 ml Urin unter Aufsicht durch ein gleichgeschlechtliches Mitglied des DKT gelassen werden.

In weiterer Folge wählt der Sportler zwei mit einem speziellen Code versehene Gefäße aus, in denen sich je ein mit der gleichen Codenummer, sowie mit den Buchstaben A bzw. B versehenes (graviertes) Fläschchen befindet.

Der Sportler füllt, bis auf eine geringe Restmenge, selbst den gesammelten Urin in die beiden Fläschchen (A-Fläschchen 2/3, B-Fläschchen 1/3). Anschließend werden die Fläschchen verschlossen. Eine Prüfung auf Dichtheit ist angebracht. Danach werden die Fläschchen ordnungsgemäß in den Gefäßen verwahrt. Letztere werden mit Spezialverschlüssen versehen.

Zeitpunkt der Urinabgabe und Codenummern werden in den Protokollen vermerkt. Ebenso werden eventuell eingenommene Medikamente (lt. Angabe des Sportlers) im Protokoll festgehalten. Nach endgültiger Kontrolle der Daten und der Versapaks durch den Sportler unterzeichnet dieser das Protokoll und bestätigt damit die ordnungsgemäße Durchführung der Dopingkontrolle. Das Protokoll wird weiters vom Leiter des DKT, dem Protokollführer und der Begleitperson des Sportlers (falls anwesend) sowie dem Verbandsverantwortlichen (falls anwesend) unterzeichnet.

Der Sportler erhält eine Durchschrift des Protokolls.

Die Protokolle, sowie die Gefäße werden nach Abschluß der gesamten Dopingkontrolle vom DKT verpackt, plombiert und unverzüglich an das ÖADC weitergeleitet.

Das ÖADC organisiert den weiteren Transport der Urinproben zum jeweiligen Labor. Falls der Sportler beim ersten bzw. bei weiteren Versuchen keine ausreichende Menge Urin abgeben kann, wird die vorhandene Menge in einem vom Sportler selbst ausgewählten Versapak-Fläschchen verwahrt.

Nach erfolgter weiterer Urinabgabe wird das Fläschchen vom Sportler geöffnet und der "alte" Urin mit dem "neuen" Urin vermischt. Die nun vorhandene Urinmenge wird wie oben beschrieben wieder auf zwei Fläschchen aufgeteilt. Die weitere Vorgangsweise bleibt gleich.

8.
Verweigerung der Dopingkontrolle:
Wenn ein Sportler sich weigert eine Urinprobe abzugeben, sind ihm die möglichen Konsequenzen aufzuzeigen. Die Weigerung, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen, kommt einem positiven Testergebnis gleich. Weigert sich der Sportler weiterhin, so ist diese Tatsache in den Protokollen zu vermerken. Dieser Vermerk ist durch den zuständigen Anti-Dopingbeauftragten des Verbandes (falls vorhanden) und den Leiter des DKT zu unterzeichnen. 

Das Protokoll ist unverzüglich an das ÖADC weiterzuleiten.

9.
Analyse der Proben:
Die Analyse der Urinproben ist ausschließlich in vom IOC akkreditierten Labors zulässig. Die Analysen haben so rasch wie möglich nach Ankunft der Proben im Labor zu erfolgen. Die Analysen sind entsprechend den anerkannten Methoden vorzunehmen.

Außer dem Leiter des Labors und den Laborangestellten haben während der Analyse ausschließlich Personen mit Sondererlaubnis des ÖADC Zutritt zum Labor.

Das Analyseergebnis ist vom Labor schriftlich auszufertigen.

10.
Bekanntgabe des Analyseergebnisses:
Das ÖADC wird vom Labor schriftlich vom Analyseergebnis informiert. Das ÖADC übernimmt die Weiterleitung der Ergebnisse:

· bei negativem Ergebnis: 

an den Fachverband mit dem Ersuchen um Weiterleitung des Ergebnisses an den betroffenen Sportler; 

· bei positivem Ergebnis:

an den Fachverband zur VERTRAULICHEN Weiterleitung an den Sportler mit dem Ersuchen um Stellungnahme bzw. Information über die gewünschte weitere Vorgangsweise (Analyse der B-Probe).
Falls vom Sportler/in eine Analyse der B-Probe gewünscht wird, organisiert das ÖADC die Analyse dieser Probe. Diese Analyse soll in Anwesenheit eines Vertreters des ÖADC erfolgen. Der betroffene Sportler hat das Recht, selbst bei der Analyse anwesend zu sein, oder eine Person seines Vertrauens zu entsenden. Die dadurch entstehenden Kosten sind (im Fall eines positiven Ergebnisses) vom Sportler bzw. vom jeweiligen Verband zu tragen. 

· Sonderregelung: 

Wenn die Kontrolle auf Wunsch eines Sportlers (nach Krankheit/Verletzung) durchgeführt wurde, wird das Ergebnis ausschließlich dem Sportler bekanntgegeben.

Das ÖADC informiert nach Vorliegen der Zweitanalyse (B-Probe) den Fachverband, im Fall einer Bestätigung des positiven Befundes auch die BSO, das BKA und das jeweilige Bundesland. Der Fachverband übernimmt in weiterer Folge die Information des Sportlers. 

Dem Sportler ist die Möglichkeit eines "Hearings" einzuräumen. 

Das Ergebnis der B-Analyse ist als endgültig anzusehen. Weitere Analysen sind nicht zulässig.

11.
Sanktionen:
Bei Vorliegen eines positiven Analyseergebnisses ist der Fachverband verpflichtet, die dem Reglement entsprechenden Sanktionen einzuleiten und zu überwachen.

12.
Sonderbestimmungen für Trainingskontrollen:
a.
Im Rahmen von Trainingskontrollen wird der Urin ausschließlich auf anabole Wirkstoffe,

 
maskierende Substanzen (wie z.B. Diuretika, Probenecid, etc.) sowie verbotene Methoden (z.B. 

 
Harnmanipulationen) überprüft. Befindet sich aber ein verbotener Wirkstoff sowohl auf der Liste der

   
Beobachtenden Begleitgruppe des Europarates als auch auf der Liste des Suchtgiftgesetzes oder der

  
Suchtgiftverordnung, so sind bei Vorliegen eines positiven Analyseergebnisses die entsprechenden

 
Sanktionen zu verhängen.

b.
Grundsätzlich können alle Sportler/innen zu einer Doping-Trainingskontrolle aufgefordert werden.


c. 
Eine Verweigerung der Dopingkontrolluntersuchung zieht Sanktionen entsprechend dem Reglement

   

nach sich.

d.
Die Auswahl der Sportler/innen für die Trainingskontrollen erfolgt in geheimer Wahl (Los) durch

  
einen Vertreter der BSO bzw. des ÖADC.

e. 
Die Verständigung des ausgelosten Sportlers kann erfolgen:

· das DKT erscheint unangemeldet auf der Trainingsstätte, und/oder 

· das ÖADC nimmt persönlich Kontakt (mündlich und/oder schriftlich) zum ausgelosten Sportler auf und verpflichtet ihn, sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einer Dopingkontrolle zu unterziehen (längstens innerhalb 24 Stunden), und/oder 

· das ÖADC informiert den betroffenen Verband über die durchzuführende Trainingskontrolle (Name des Sportlers). Der Verband ist verpflichtet, unmittelbar nach Verständigung Kontakt mit dem betroffenen Sportler aufzunehmen und die Kontrolle innerhalb von 24 Stunden sicher zu stellen. Die Kontrolle erfolgt in einer dem momentanen Aufenthaltsort des Sportlers nächstgelegenen Kontrollstelle, die vom ÖADC namhaft gemacht wird.

f. 
Die Durchführung der Kontrollen, die Analyse der Urinproben sowie die Bekanntgabe der Ergebnisse

   
und die Festlegung der Sanktionen erfolgt analog den gültigen Anti-Doping-Durchführungs-

  
bestimmungen.

Bei Trainingskontrollen kann das DKT lediglich aus einer Person bestehen, die aber dem gleichen Geschlecht angehören muß wie der Sportler.

Die aktuelle Anti-Doping-Broschüre des Österreich.
Anti-Doping-Comités wird jeweils allen ÖKB-Kata – und Kumite - Nationalteam - Sportlerinnen und – Sportlern von den Spartenverantwortlichen ausgehändigt. Die Übernahme ist per Unterschrift zu bestätigen.

Alle Nationalteam-Sportlerinnen und –Sportler haben dem Verband Adresse, Trainingsort (genaue Adresse) und Trainingszeit zur Weiterleitung an das ÖADC bekanntzugeben.

Weiters sind dem Verband alle Änderungen hinsichtlich Adresse, Trainingsort und -Trainingszeit ohne gesonderte Aufforderung unverzüglich mitzuteilen.

Der ÖKB ersucht die Vereinstrainer, die Spartenverantwortlichen bei der Administration dieser Aufgabe zu unterstützen und das Bewusstsein ihrer Kader-Sportler für diesen Bereich zu sensibilisieren.

16. Ergänzungen zum Technischen Handbuch, Bezugsquellen

Aktuelle Wettkampfregeln, Kata und Kumite

bei KR-Obmann Hr. Peter Seewald, Hautzenbichlstraße 14, 8720 Knittelfeld, Tel & Fax: 03512 / 71169

Aktuelle Adressenliste der ÖKB-Vereine

bei ÖKB-Sekretariat (Marianne Kellner), 3100 St. Pölten Bimbo-Binder-Promenade 5

Tel & Fax: 02742 / 258 794
E-Mail: oekb@karate-austria.at

Aktuelles Kyu- und Dan-Prüfungsprogramm

bei ÖKB-Sekretariat (Marianne Kellner), 3100 St. Pölten Bimbo-Binder-Promenade 5

Tel & Fax: 02742 / 258 794
E-Mail: oekb@karate-austria.at

Aktuelle ÖKB-Statuten 

Bei Hr. Präsidenten Hofrat Dkfm. Mag. Gustav Ulreich, 1100 Wien, Kiurinagasse 18/1

Tel & Fax: 01 / 61 71 71 0

17. 
Leitung des Österreichischen Karatebundes

ÖKB-Vorstand

P r ä s i d e n t :

Hr. Hofrat Dkfm. Mag. Gustav ULREICH 


Tel/Fax: 
01 / 6171710
1100 WIEN, Kiurinagasse 18/1 

1. V i z e p r ä s i d e n t :




E-Mail:

thomas.hausner@magnet.at

Hr. Dr. Thomas HAUSNER 




Tel/Fax: 
01 / 3177814 (priv.)
1090 WIEN, Grünentorgasse 4/1

 

Mobil:   
0664 / 160 06 67

2. V i z e p r ä s i d e n t : 




E-Mail:   
JaroschH@AOL.COM

Hr. Helmut JAROSCH                              


Tel/Fax:  
05574 / 77243 (priv.)

6900 BREGENZ, Druckergasse 28



Tel.:

05574 / 442420 / 51(Fa.)

1. K a s s i e r : 
 

Hr. Friedrich MOSER





E-Mail:

friedrich.moser@aon.at
9523 LANDSKRON, Landskronerstr. 36 


Tel/Fax:  
04242 / 45320 (priv.)

2. K a s s i e r : 





Tel/Fax:   
03512 / 71169 (priv.)

Hr. Peter SEEWALD





Tel.:         
03577 / 22536-3321 (Fa)

8720 KNITTELFELD, Hautzenbichlstr. 14


Mobil:      
0664 / 341 88 33

1.  S c h r i f t f ü h r e r :




E-Mail:

johann@reifberger.at
Hr. Johann REIFBERGER 




Tel/Fax:
0662 / 852938 (priv.)

5071 WALS, Himmelreichstr. 30



Mobil:

0676 / 63 53 907

2. S c h r i f t f ü h r e r : 




Tel/Fax:
07672 / 21835 (priv.)

Hr. Manfred PREUNER




Tel.:

07674 / 608-4110 (Fa.)

4844 REGAU, Pürstling 13




Fax:

07674 / 608-4115 (Fa.)

S e k r e t a r i a t   (Freizeitpark Mega Fun): 

E-Mail: 
oekb@karate-austria.at
Fr.  Marianne KELLNER 




Tel/Fax: 
02742 / 258 794 (Büro)


3100 ST. PÖLTEN, Bimbo-Binder-Prom. 5 

Tel/Fax:
02742 / 255 233 (priv.)

ÖKB-Geschäftsführer

Technischer Geschäftsführer:



E-Mail: 
oekb@karate-austria.at
Hr. Erhard KELLNER




Tel/Fax:
02742 / 255233

3108 ST. PÖLTEN, Speiserstra0e 5



Mobil:

0664 / 226 0108
Geschäftsführer / Kampfrichterwesen:


Tel/Fax:   
03512 / 71169 (priv.)

Hr. Peter SEEWALD





Tel.:         
03577 / 22536-3321 (Fa.)

8720 KNITTELFELD, Hautzenbichlstr. 14


Mobil:      
0664 / 341 88 33

Geschäftsführer / Lehrwarte- & Trainer-Wesen:

Hr. Hofrat Dkfm. Mag. Gustav ULREICH 


Tel/Fax: 
01 / 6171710
1100 WIEN, Kiurinagasse 18/1 



ÖKB-Kommissionen

Technische Kommission: 




E-Mail: 
oekb@karate-austria.at
Vorsitzender: Hr. Erhard KELLNER



Tel/Fax:
02742 / 255233

3108 ST. PÖLTEN, Speiserstra0e 5



Mobil:

0664 / 226 0108

Kampfrichter-Kommission: 



Tel/Fax:   
03512 / 71169 (priv.)
Vorsitzender:  Hr. Peter SEEWALD



Tel.:         
03577 / 22536-3321 (Fa.)
8720 KNITTELFELD, Hautzenbichlstr. 14


Mobil:      
0664 / 341 88 33

Danprüfungs-Kommission: 



E-Mail: 
oekb@karate-austria.at
Vorsitzender:  Hr. Erhard KELLNER


Tel/Fax:
02742 / 255233

3108 ST. PÖLTEN, Speiserstra0e 5



Mobil:

0664 / 226 0108


Medizinische Kommission:




E-Mail: 
thomas.hausner@magnet.at
Vorsitzender:  Hr. Dr. Thomas HAUSNER 


Tel/Fax: 
01 / 3177814 (priv.)

1090 WIEN, Grünentorgasse 4/1

 

Mobil:   
0664 / 160 06 67

ÖKB-Landesverbände

Karate Landesfachverband Vorarlberg

Karate-Landesverband Burgenland

Präsident: Hr. Helmut Seewald


Präsident: Hr. Mag. Harald Fríesenhahn

Komingerstr. 3a




Sauerbrunnerstr. 12

A-6840 Götzis




A-7032 Sigless 

Tel & Fax::
 05523 / 54635



Tel & Fax:
 02626 / 71441

NÖ Landesverband für Karate


OÖ Landesverband für Karate

Präsident: Hr. Franz P. Magenbauer


Präsident: Hr. Ing. Karl Hillinger

A. W. Prager Gasse 13



Iglbichl 32

A-3002 Purkersdorf




A-4813 Altmünster

Tel.: 

02231 / 64124 



Tel.: 

07612 / 70097

Fax: 

02231 / 64396 



Fax: 

07612 / 70816

Mobil: 

0676 / 329 1752 


Mobil: 
0664 / 230 8713

E-Mail: 
magenbauer@magnet.at

Steirischer LV  für Karate



Verband Wiener Karatesportler

Präsident: Hr. Mag. Dr. Thomas K. Koller

Prasident: 
Hr. Michael Canoy

Zirknitz Nr. 4





Koliskogasse 54

A-8511 St. Stefan/Stainz



A-1100 Wien

Tel & Fax: : 
03463 / 81760



Mobil: 

0676 / 53 07 289








E-Mail: 
m-canoy@yahoo.com
Kärntner LV  für Karate 



Salzburger LV für Karate

Präsident: Hr. Friedrich Moser 


Präsident: Hr. Johann Reifberger

Landskronerstr. 36 




Himmelreichstr. 30

A-9523 Landskron 




A-5071 Wals

E-Mail: 
friedrich.moser@aon.at 

E-Mail:
johann@reifberger.at
Tel & Fax: : 
04242 / 45320 


Mobil:         
0676 / 320 4330

Tel & Fax:: 
0662 / 852938
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